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3.3 Soziale Infrastruktur 
 

1  253-1.pdf 37 - Bildungs- und Gesundheitswesen zählen 
mit zu den wichtigsten Aufgaben der Da-
seinsvorsorge. Die im Entwurf benannten 
Entwicklungsziele resultieren u.a. aus der 
Betrachtung der rückläufigen, alternden 
Gesellschaft sowie der kommunalen Leis-
tungsfähigkeit in wirtschaftlicher Hinsicht 
und sind auf die Stärkung der zentralen 
Orte ausgerichtet. Anbetracht der stark 
rückläufigen Geburtenzahl und der großen 
Belastung der kommunalen Haushalte 
wird angeregt, das bisherige staatliche En-
gagement weiter zu erhöhen. Dies würde 
die Kommunen verstärkt in die Lage ver-
setzen, sich umfassender kommunalen 
Planungsaufgaben zu widmen und Investi-
tionen zu tätigen, die u.a. zu einer Stär-
kung ihrer Attraktivität und damit auch zu 
verminderter Abwanderung beitragen kön-
nen. 
  

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten For-
derungen zur Änderung von Plansätzen   
oder deren Begründungen. 
Ein Bezug zum Regelungszweck des Re-
gionalplans ist nicht gegeben. 

 
 

2  3-9.pdf 109 - Fundiert und im Grunde angemessen sind 
die Bemühungen, die infrastrukturellen Er-
fordernisse im Zuge der planerischen Er-
wägungen den demografischen Verände-
rungen anzupassen. Charakteristika des 
demografischen Wandels sind bekannter-
maßen eine rückläufige Bevölkerungsent-
wicklung, steigende Lebenserwartung und 
somit die zunehmende Alterung der Bevöl-
kerung. Unsere Gesellschaft wird künftig 
erheblich mehr von Älteren geprägt sein. 
Die zunehmende Alterung korreliert stark 
mit einer steigenden Zahl von Menschen, 
die von Schwerbehinderung betroffen sind. 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine über die be-
reits formulierten Plansätze hinausgehen-
den Forderungen. 
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Denn Schwerbehinderung tritt mit zuneh-
mendem Alter häufiger auf. Ebenfalls mas-
siv erhöhen wird sich in diesem Zuge die 
Zahl der Pflegebedürftigen. Folgerichtig 
findet die zu erwartende steigende Zahl Äl-
terer im Planentwurf an vielen Stellen Be-
rücksichtigung. Die Stärkung und Sicher-
stellung der Pflege wird auch zu Recht ein-
gefordert (siehe G 3-36); sie ist von außer-
ordentlicher Wichtigkeit. Denn die Zahl der 
Pflegebedürftigen wird auf ein Rekordni-
veau steigen. Entsprechend des Pla-
nungsentwurfs sollen die ambulanten 
Pflege- und Unterstützungsdienste eine 
flächendeckende Versorgung der Pflege- 
und Hilfebedürftigen in vielfältigen Formen 
gewährleisten (siehe ebd.). Diese Forde-
rung kann von Seiten des Sozialamts un-
umschränkt unterstützt werden. 
  

3  197-
16.pdf 

98 - Im Abschnitt "Soziale Infrastruktur" werden 
Aussagen zu den verschiedensten Einrich-
tungen und Standorten der sozialen Infra-
struktur getroffen. Grundsätzlich ist dabei 
die örtliche Zuständigkeit und planerische 
Eigenverantwortung der Kommunen zu 
beachten. Es ist insgesamt zu prüfen und 
darzulegen, inwiefern eine regionalplaneri-
sche Steuerung zur sozialen Infrastruktur 
über die Festlegungen des LEP 2025 Ab-
schnitt 2.2 "Zentrale Orte und überörtlich 
bedeutsame Gemeindefunktionen" sowie 
Abschnitt 2.5 "Wohnen und wohnortnahe 
Infrastruktur" hinaus erforderlich ist. Dabei 
ist eine Begrenzung auf Einrichtungen 
bzw. Standorte übergemeindlicher Bedeu-
tung erforderlich. Aussagen zu Dienstleis-
tungen, Vernetzung von Angeboten oder 

zur Kenntnis genommen 
 
 
Die Einrichtungen/Angebote der „Sozialen 
Infrastruktur“ leisten einen wichtigen Bei-
trag zur Sicherung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in den Teilräumen Deutsch-
lands (§ 1 Abs. 2 ROG) sowie zur Gewähr-
leistung der Versorgung mit Dienstleistun-
gen und Infrastrukturen der Daseinsvor-
sorge (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG).  
Die im LEP Thüringen 2025 enthaltenen 
Festlegungen in den Abschnitten 2.2 und 
2.5 enthalten sowohl Leitvorstellungen 
(ohne rechtliche Bindungswirkung, als Ori-
entierungsrahmen) als auch Ziele/Grunds-
ätze und Vorgaben für die Träger der Re-
gionalplanung. Das LEP entfaltet somit 
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Ähnlichem tragen hingegen den Charakter 
von Verhaltensanforderungen bzw. Leit-
vorstellungen und sind in solche umzu-
wandeln. Gegebenenfalls können diese 
Aussagen auch in die Begründung verla-
gert werden. 

eine rahmensetzende Wirkung für nachge-
ordnete Planungsebenen. 
Mit dem Regionalplan (hier Plansätze im 
Abschnitt 3.3) werden diese landesplaneri-
schen Vorgaben sachlich/räumlich ausge-
formt. Dabei wird auf überörtliche Versor-
gungsfunktionen mit Ausrichtung auf Zent-
rale Orte unterschiedlicher Stufe orientiert.  
 
Eine Umwandlung von einzelnen Plansät-
zen in Leitvorstellungen bzw. eine Verlage-
rung in Begründungen (z.B. Zusammenar-
beit/Vernetzung) kann nicht erfolgen, da 
die für eine nachhaltige Raumentwicklung 
notwendigen Festlegungen als Maßstab 
zur Einbeziehung raumordnerischer Erfor-
dernisse in raumwirksamen Fachplanun-
gen bilden. Sie stellen die beabsichtigte, 
regionalplanerische Intention für eine ge-
samträumlich und langfristig ausgerichtete 
nachhaltige Raumentwicklung dar. 
Auch wenn die Leistungserbringung in der 
Sozialen Infrastruktur teilweise durch nicht 
öffentliche Träger erfolgt, so gibt es in vie-
len Bereichen immer mehr gemeinsame 
Aktivitäten öffentlicher und privater Träger 
und die Bereitstellung von Leistungen 
durch private und zivilgesellschaftliche Un-
ternehmen. Mit Blick auf die aktuelle ge-
sellschaftliche Lage ist eine Verstär-
kung/Intensivierung der Zusammenar-
beit/Vernetzung zur Bewältigung der an-
stehenden Aufgaben im Bereich der Da-
seins-vorsorge unerlässlich (§ 2 Abs. 2    
Nr. 2). Dabei spielen Erreichbarkeit und 
Tragfähigkeit der verschiedensten Einrich-
tungen der Sozialen Infrastruktur eine be-
sondere Rolle. Dieser gesellschaftlichen 



Abwägung der Anregungen aus dem Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungsverfahren 2019 zum Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen (Stand: 02/2026) 
 

Lfd. 
Nr. 

Dok-Nr. Anr.
Nr 

Plan-
satz 

Inhalt Empfehlung PLA 
Vorschlag Abwägung 

Empfehlung PLA 
Änderungen 

Entschei- 
dung PV 

 

Anlage 4 zum Beschluss der Planungsversammlung am 25.03.2026 (Beschluss-Nr. 04/444/2026) - Seite 7708 

Entwicklung ist auch im Zusammenhang 
mit dem Erhalt bedeutsamer zentralörtli-
cher Funktionen Rechnung zu tragen. 
  

4  15-4.pdf 21 - Von steigender Bedeutung ist zukünftig die 
Qualifizierung der sozialen Infrastruktur. 
Überalterung und Abwanderung junger 
Leute führt zu verschiedensten Proble-
men, besonders im ländlichen Raum. Ne-
ben dem Mangel an Fachkräften für die 
Wirtschaft ist der drohende Leerstand und 
damit die Unattraktivität der Ortskerne eine 
ernstzunehmende Folge. Dem müssen die 
Kommunen gemeinsam durch bedarfsge-
rechte Angebote begegnen.  

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten For-
derungen zu Plansätzen oder deren Be-
gründungen. 
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3.3.1 Gesundheit 
 

1  3-9.pdf 110 - Aus planerischer Sicht könnte allerdings 
der präventive Aspekt im Hinblick auf Ge-
sundheitsförderung Älterer noch verstärkt 
werden. Senioren möchten fit und aktiv 
bleiben, lange am gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben. Eine notwendige Voraus-
setzung ist, dass ihr Gesundheitszustand 
dies erlaubt. Dementsprechend könnte die 
gesundheitliche Prävention auch bei der 
Planung mehr in den Fokus rücken. 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten For-
derungen zu Plansätzen oder deren Be-
gründungen. 
 
Gesundheitsförderung und Prävention sind 
in jedem Lebensalter von entscheidender 
Bedeutung. Entsprechende Maßnahmen 
richten sich sowohl an das Verhalten des 
Einzelnen als auch an die Gestaltung des 
gesundheitsförderlichen Lebensumfeldes. 
Ausgehend von den Regelungen des 
Raumordnungsgesetzes (§ 1 Abs. 2 und    
§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG) sind zahlreiche 
Plansätze in verschiedenen Abschnitten 
des E-RP SWT 2018 bereits auf die Siche-
rung gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
allen Teilräumen sowie auf die Gewährleis-
tung der Versorgung mit Dienstleistungen 
und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge 
ausgerichtet (z.B. Verkehr, Soziale Infra-
struktur).  
Ein darüber hinaus gehendes fachspezifi-
sches Regelungserfordernis ist nicht er-
kennbar bzw. übersteigt die Regelungs-
kompetenz des Regionalplans. 
  

 
 

2  150-1.pdf 3 - Seite 58/59  
Auch hier müsste mehr Zeit zur Verfügung 
stehen, um eventuell ortsansässigen Medi-
zinern mit einzubeziehen, denn ihre Mei-
nung ist auch sehr wichtig! Leider ist der 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten For-
derungen zu Plansätzen oder deren Be-
gründungen. 
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Absatz, der sich mit unserer Zukunft be-
schäftigt, sehr klein gehalten, was wir sehr 
schade finden! 

Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung zur Aufstellung von Raum-
ordnungsplänen (§ 3 Abs. 2 und 3 
ThürLPlG) können sowohl Bürger/Interes-
sierte als auch die in ihren Belangen be-
rührten öffentlichen Stellen eine Stellung-
nahme abgeben.  
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass im 
LEP TH 2025 bereits entsprechende Aus-
sagen bzw. Festlegungen zu Einrichtun-
gen/Leistungen im Bereich Gesundheit 
enthalten sind: 
­ Leitvorstellung 2.5 – Nr. 10 (medizini-

sche Versorgung, Betreuung und 
Pflege),  

­ Grundsatz 2.5.8 Netz an Krankenhäu-
sern) und  

­ Grundsatz 2.5.9 (ambulante ärztliche 
Versorgung). 

Darauf wird auch unter der Überschrift 
3.3.1 (Brückensatz) hingewiesen. 
Ein darüber hinaus gehendes raumordne-
risches Regelungserfordernis ist nicht er-
kennbar. 
  

3  5-6.pdf 16 G 3-33 Änderungsvorschlag/ Anregung:  
Grundsatz G 3-33 soll wie folgt ergänzt 
werden:  
„Durch das Zusammenwirken von statio-
nären, ambulanten, rehabilitativen und 
pflegerischen Einrichtungen soll eine leis-
tungsfähige medizinische und pflegerische 
Versorgung in der Planungsregion Süd-
westthüringen gesichert werden, wobei bei 
der Versorgungsgradfeststellung die Pla-
nungsregion kleinräumiger, bedarfsge-
rechter und flexibler unter Beachtung der 

nicht entsprochen 
 
Die Einrichtungen/Angebote im Bereich 
Gesundheit leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse in den Teilräumen Deutschlands 
(§ 1 Abs. 2 ROG) sowie zur Gewährleis-
tung der Versorgung mit Dienstleistungen 
und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG).  
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besondere Bedeutung. So böten z. B. Me-
dizinische Versorgungszentren (betrieben 
durch Kommunen, Krankenhäuser, Kas-
senärztliche Vereinigung oder niederge-
lassene Ärztinnen und Ärzte) oder ähnli-
che Einrichtungen die Möglichkeit, dass an 
einem Standort Ärzte, Apotheken, Physio-
therapeuten oder andere Leistungserbrin-
ger im Gesundheitswesen eine flächende-
ckende ambulante Versorgung der Bevöl-
kerung gewährleisten. Aber auch verschie-
dene Modelle der Tätigkeit - von der klas-
sischen Niederlassungspraxis über unter-
schiedliche Möglichkeiten der Arbeit in An-
stellung - würden der Sicherung der ambu-
lanten ärztlichen Versorgung dienen. Da-
bei würden die zentralen Orte Standortvor-
teile durch die Bündelung von Versor-
gungsfunktionen sowie durch eine gute Er-
reichbarkeit, insbesondere im ÖPNV, bie-
ten.  

­ Grundsatz 2.5.8 Netz an Krankenhäu-
sern) und  

­ Grundsatz 2.5.9 (ambulante ärztliche 
Versorgung). 

Darauf wird auch unter der Überschrift 
3.3.1 (Brückensatz) hingewiesen. 
 
In der Begründung G 3-33 erfolgen Erläu-
terungen zum Stand der stationären und 
ambulanten ärztlichen Versorgung in Süd-
westthüringen. Ebenso werden beispiel-
haft Lösungen zur zukünftigen Absiche-
rung der gesundheitlichen Versorgung der 
Bevölkerung (z.B. Medizinische Versor-
gungszentren) aufgezeigt. Dabei gewinnt 
auch das Zusammenwirken von stationä-
ren, ambulanten, rehabilitativen und pfle-
gerischen Einrichtungen eine zunehmende 
Bedeutung. 
Ein darüber hinaus gehendes raumordne-
risches Regelungserfordernis ist nicht er-
kennbar. 
  

5  308-1.pdf 2 G 3-33 Wir stellen fest, dass weitere konkretere 
Aussagen bezüglich der Zahnärzteschaft 
fehlen. Wir haben ferner große Bedenken 
im Hinblick auf die weiter angestrebten 
Zentralisationsprozesse. Insbesondere die 
Bevorzugung der medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) wird die Versor-
gungslage nicht verbessern. Im Gegenteil, 
die vermehrte Ansiedlung der MVZ wird-
hauptsächlich zu einer Versorgung in den 
Ober- und Mittelzentren führen. Damit wer-
den gerade randständige Strukturen ge-
schwächt. Ferner fehlen Ihrem Konzept 
Aussagen zur Zusammenarbeit mit den 

zur Kenntnis genommen 
 
Im LEP TH 2025 sind bereits entspre-
chende Aussagen bzw. Festlegungen zu 
Einrichtungen/Angeboten im Bereich Ge-
sundheit enthalten: 
­ Leitvorstellung 2.5 – Nr. 10 (medizini-

sche Versorgung, Betreuung und 
Pflege),  

­ Grundsatz 2.5.8 Netz an Krankenhäu-
sern) und  

­ Grundsatz 2.5.9 (ambulante ärztliche 
Versorgung). 

Darauf wird auch unter der Überschrift 
3.3.1 (Brückensatz) hingewiesen. 
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planungsbehörde? Es wird darauf hinge-
wiesen, dass Festlegungen einer bedarfs-
gerechten stationären medizinischen Ver-
sorgung mit Krankenhäusern im Wege der 
Krankenhausplanung auf Grundlage des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
(KHG) und des Thüringer Krankenhausge-
setzes (ThürKHG) erfolgen. Zuständig für 
die Krankenhausplanung ist das TMAS-
GFF. Die Geltungsdauer des aktuellen 7. 
Thüringer Krankenhausplans ist bis zum 
31.Dezember 2021 begrenzt. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass sich 
die gegenwärtige Struktur der stationären 
Versorgung mit dem nächsten Thüringer 
Krankenhausplan ändern wird. 
  

planerische Intention für eine gesamträum-
lich und langfristig ausgerichtete nachhal-
tige Raumentwicklung dar.  
Auch wenn die Beteiligten nicht öffentliche 
Träger sind, so kann über die Orientierung 
fachplanerischer Konzepte an raumordne-
rischen Festlegungen eine mittelbare Bin-
dung bewirkt werden. 
 
  

7  2-5.pdf 17 G 3-33 Auf S. 58 des Regionalplans wird ausge-
führt, dass „[ ... ] die Vernetzung und Ab-
stimmung von medizinischer und pflegeri-
scher Versorgung der Bevölkerung an Be-
deutung [gewinnt]".  
An dieser Stelle wird empfohlen, das Ziel 
3-33 dahingehend zu erweitern, sich für 
den Aufbau von flächendeckenden und 
dauerhaften vernetzenden Strukturen in 
der Planungsregion auszusprechen. Nur 
durch eine Organisation zur Vernetzung, 
wie z.B. Pflegestützpunkte, Netzwerk 
Pflege nach § 45c Abs. 9 SGB XI oder kon-
krete Ansprechpartner in der Verwaltung, 
wird diese Zielstellung gelingen. Eine sol-
che Vernetzung ist zur Unterstützung pfle-
gender Angehöriger und Pflegepersonen 
in der Lebenssituation der Pflege notwen-
dig und wird zukünftig angesichts der de-
mografischen Entwicklungen immer be-
deutender werden. 

nicht entsprochen 
 
Im LEP TH 2025 sind bereits entspre-
chende Aussagen bzw. Festlegungen ent-
halten: 
­ Leitvorstellung 2.5 – Nr. 10 (medizini-

sche Versorgung, Betreuung und 
Pflege),  

­ Grundsatz 2.5.8 Netz an Krankenhäu-
sern) und  

­ Grundsatz 2.5.9 (ambulante ärztliche 
Versorgung). 

Darauf wird im E-RP SWT 2018 auch unter 
der Überschrift 3.3.1 (Brückensatz) hinge-
wiesen. 
 
Mit Plansatz G 3-36 wird bereits auf die 
Notwendigkeit einer flächendeckenden 
Versorgung und Betreuung pflege- und be-
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treuungsbedürftiger Menschen durch am-
bulante Pflege- und Unterstützungsdienste 
hingewiesen.  
Ein darüber hinaus gehendes raumordne-
risches Regelungserfordernis ist nicht er-
kennbar. 
 
Zudem unterliegt die Forderung des Ein-
wenders fachrechtlichen Vorschriften und 
übersteigt die Regelungskompetenz und 
den Regelungszweck des Regionalplans. 
Er ersetzt kein Fachrecht oder reguliert 
fachspezifische Regelungen.  
  

8  197-
16.pdf 

100 G 3-33 Im zweiten Absatz der Begründung ist die 
Niederlassungsfreiheit der Apotheken zu 
beachten.  
 
Begründung:  
Grundsätzlich wird im Hinblick auf die Si-
cherstellung der Arzneimittelversorgung 
zugestimmt. Jedoch ist zu beachten, dass 
für Apotheken Niederlassungsfreiheit be-
steht: neue Apotheken werden auf Antrag 
in einem Genehmigungsverfahren unter 
Nachweis der gesetzlichen Voraussetzun-
gen behördlich genehmigt; der Apotheker 
ist frei in der Wahl des Apothekenstandor-
tes. In der Praxis folgt einer zentralen me-
dizinischen Grundversorgung auch regel-
mäßig die Ansiedlung einer Apotheke (z.B. 
unter Verlagerung bestehender Apotheken 
oder Neugründung). 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten For-
derungen zum Plansatz oder seiner Be-
gründung. 
 
Im LEP TH 2025 sind bereits entspre-
chende Aussagen bzw. Festlegungen zu 
Einrichtungen/Angeboten im Bereich Ge-
sundheit enthalten: 
­ Leitvorstellung 2.5 – Nr. 10 (medizini-

sche Versorgung, Betreuung und 
Pflege),  

­ Grundsatz 2.5.8 (Netz an Krankenhäu-
sern) und  

­ Grundsatz 2.5.9 (ambulante ärztliche 
Versorgung). 

Darauf wird auch unter der Überschrift 
3.3.1 (Brückensatz) hingewiesen. 
 
Zudem unterliegt die Forderung fachrecht-
lichen Vorschriften. Der Regionalplan er-
setzt kein Fachrecht oder reguliert fach-
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spezifische Festlegungen. Insofern über-
steigt die Forderung des Einwenders die 
Regelungskompetenz und den Regelungs-
zweck des Regionalplans. 
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3.3.2 Soziales 
 

1  189-5.pdf 19 - Abschnitt 3.3 Soziale Infrastruktur, 3.3.2 
Soziales  
Es wird vorgeschlagen einen Plansatz zum 
Thema Flüchtlinge aufzunehmen, siehe 
RP-O, G 3-59. 

nicht entsprochen 
 
Zum Thema Flüchtlinge gibt es zahlreiche 
Regelungen auf EU-, Bundes- und Lan-
desebene. Ein darüber hinaus gehendes 
regionalplanerisches Regelungserforder-
nis ist nicht erkennbar. Zudem gibt es 
keine raumordnerische Regelungszustän-
digkeit. 
  

 
  

 

2  3-9.pdf 111 - Im Entwurf des Regionalplans Südwest-
thüringen wird zudem an mehreren Stellen 
auf Menschen mit Behinderung Bezug ge-
nommen.  
Hier sind die zunehmenden Bemühungen 
und die vermehrte Sorge um Barrierefrei-
heit sehr zu begrüßen, z. B. barrierearme 
bzw. barrierefreie Angebote im Bereich 
Wohnen (siehe Punkt 3.3.2). Spätestens 
seit der Ratifizierung der UN-Behinderten-
rechtskonvention und im Zuge des Bun-
desteilhabegesetzes, deren Ziele sind, die 
Lebenssituation von Menschen mit Behin-
derungen zu verbessern und so einen wei-
teren Meilenstein auf dem Weg hin zu ei-
ner inklusiven Gesellschaft zu setzen, er-
fahren barrierefreie Zugänge zu allen Le-
bensbereichen mehr und mehr an Dring-
lichkeit. Entsprechende Bestrebungen soll-
ten weiter vorangetrieben werden. 
  

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten For-
derungen zu Plansätzen oder deren Be-
gründungen.  

 
  

 

3  3-9.pdf 113 - Unter Punkt 3.3.2 werden die Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse und die 
Umsetzung der UN-BRK eingefordert. In 

zur Kenntnis genommen 
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Orte. Besonders gut sichtbar wird dies am 
Beispiel von Pflegediensten. Entspre-
chend der Zulassungsvoraussetzungen 
darf ein Pflegedienst nur in einem Umkreis 
von 15 km tätig sein. Das bedeutet, dass 
das Angebotsnetz an keiner Stelle weiter 
als 30 km verzweigt sein darf. Eine Kon-
zentration auf zentrale Orte würde also laut 
Definition der zentralen Orte (z.B. im Lan-
desentwicklungsprogramm Thüringens), 
faktisch nicht ausreichen. 
  

5  3-9.pdf 115 - Gleichsam unzureichend sind die dezent-
ralen Ansätze, die an einigen Stellen des 
Entwurfs zum Regionalplan Südwestthü-
ringen zwar durchaus zu erkennen sind, 
aber nicht selten im Widerspruch zur pos-
tulierten Konzentration auf zentrale Orte 
stehen.  
Mit der Eindringlichkeit der Hervorhebung 
zentraler Orte kommen Zentralisierungsin-
tentionen zum Ausdruck, die wiederum 
eine geringere Sorgeintensität für den 
ländlichen Raum befürchten lassen. An 
dieser Stelle gibt es nicht selten den Ver-
weis auf die Tragfähigkeit von Strukturen 
(siehe Punkt 3.3 Satz 4). Allerdings ist die 
repressive Verknüpfung mit wirtschaftli-
cher Tragfähigkeit skeptisch zu sehen.  
Dazu ist anzumerken, dass soziale Infra-
struktur zwar auch wirtschaftlich tragfähig 
sein sollte, aber in erster Linie ist sie in 
ausreichendem Maße vorzuhalten, da Da-
seinsvorsorge über das im Grundgesetz 
verankerte Sozialstaatsprinzip (Art. 20 
Abs. 1 GG) eine Pflichtaufgabe ist. Sie 
konkretisiert sich in § 1 Abs. 1 und 2 des 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Einrichtungen der sozialen Infrastruk-
tur leisten einen wichtigen Beitrag zur Si-
cherung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in den Teilräumen Deutschlands (§ 1 
Abs. 2 ROG) sowie zur Gewährleistung der 
Versorgung mit Dienstleistungen und Infra-
strukturen der Daseinsvorsorge.  
Planerische Grundlage dafür ist gemäß § 2 
Abs. 2 Nr. 3 ROG das System der Zentra-
len Orte. Dies beinhaltet, dass die soziale 
Infrastruktur  vorrangig in Zentralen Orten 
zu bündeln und die Erreichbarkeits- und 
Tragfähigkeitskriterien des Zentrale-Orte-
Konzepts flexibel an den regionalen Erfor-
dernissen auszurichten ist.  
Das heisst, dass gerade die Zentralen Orte 
die Versorgungsfunktionen der Bevölke-
rung mit Gütern und Dienstleistungen 
(zentrale Versorgungseinrichtungen) über-
nehmen. Dies schließt eine Vorhaltung von 
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur an 
anderen Standorten nicht aus. Die demo-
grafischen Veränderungen und Tragfähig-
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SGB I, wonach soziale Dienste und Ein-
richtungen rechtzeitig und ausreichend zur 
Verfügung stehen müssen. Auch nach § 2 
(1) Nr. 1 ROG ist die nachhaltige Daseins-
vorsorge zu sichern. Wirtschaftlichkeit darf 
also angesichts der gesetzlichen Verpflich-
tung nicht im Fokus stehen, sondern viel-
mehr die strukturelle Verfügbarkeit. Die-
sem Anspruch ist eine breitgefächerte Ver-
sorgung inhärent, nicht eine an zentralen 
Orten orientierte Struktur. Und gerade die 
dezentrale Siedlungsstruktur macht die 
Besonderheit des ländlichen Raums aus.  
Insofern sollte die Beachtung der Beson-
derheiten des ländlichen Raums plane-
risch mehr Berücksichtigung finden.  
Kurzum: Mit der Vorrangigkeit zentraler 
Orte sieht die Sozialplanung die hinrei-
chende Ausstattung des ländlichen Raums 
an infrastrukturellen Angeboten und Hilfen 
gefährdet. Eine flächendeckende Versor-
gung ist mit der Konzentration auf zentrale 
Orte nicht ausreichend gegeben.  

keit von Einrichtungen erfordert eine Bün-
delung von Einrichtungen in Zentralen Or-
ten. Zudem muss auch unterschieden wer-
den zwischen stationären Einrichtungen 
und ambulanten Diensten und Leistungen, 
die im Zusammenspiel die erforderliche 
Angebots-/Leistungssicherung gewähr-
leisten. 
Insofern können die vorgebrachten Beden-
ken sachlich nicht geteilt werden. Das 
Zentrale-Orte-Konzept als raumkonzeptio-
nelle Grundlage zur Sicherung der raum-
bedeutsamen sozialen Infrastruktur in an-
gemessener Entfernung (ohne damit wei-
tere kleinräumig verteilte Angebote auszu-
schließen) ist ein bewährtes Instrument 
der Raumordnung und Landes-/Regional-
planung zur Sicherung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in den Teilräumen 
Deutschlands. 
 
Im Übrigen wird das Sozialstaatsprinzip 
nicht nur bzw. ausschließlich mit dem In-
strument der Raumordnung umgesetzt. 
Dabei stehen dem Staat weitere, z.B. auch 
fiskalische bzw. Instrumente zur Verfü-
gung, um diesem Prinzip gerecht zu wer-
den. 
  

6  2-5.pdf 21 - Insgesamt wird in Kapitel 3 „Soziale Infra-
struktur" auf die Bündelung der Versor-
gungsstruktur in den Zentralen Orten ver-
wiesen.  
Wir empfehlen allerdings insbesondere in 
den Abschnitten 3-35 bis 3-37 die Bereit-
stellung von z.B. niedrigschwelligen Be-
gegnungsstätten und unbürokratischen 
Räumen bürgerschaftlichen Engagements 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten For-
derungen zu Plansätzen oder deren Be-
gründungen. 
 
Niedrigschwellige Angebote entziehen 
sich dem Regelungszweck des Regional-
plans.  
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im ländlichen Raum auch außerhalb der 
Zentralen Orte zu gewährleisten.  
Dies wird damit begründet, dass durch die 
demografische Entwicklung die Gefahr ei-
ner Ausdünnung sozialer Infrastruktur in 
den ländlichen Gebieten besteht. Dieser 
Gefahr ist mit nachhaltigen Möglichkeiten 
des gesellschaftlichen Lebens zu entge-
genzusteuern. 

Zudem sind im LEP TH 2025 in den Ab-
schnitten 2.5 und 2.1 sowohl in den Leit-
vorstellungen als auch in den Plansätzen 
bereits Aussagen bzw. Festlegungen zur 
sozialen Infrastruktur und zur Sicherung 
der Daseinsvorsorge (u.a. Wahrnehmung 
der Verantwortung durch bürgerschaftli-
ches Engagement) enthalten. 
Für eine darüber hinaus gehende, lokale 
bzw. fachspezifische Betrachtung (nied-
rigschwellige Angebote) ist kein regional-
planerisches Regelungserfordernis er-
kennbar.  
  

7  3-9.pdf 99 G 3-35 Begründung zu G 3-35 Ergänzen 2. Zeile: 
[ ... )Kinder, Jugendliche, junge Erwach-
sene (oder junge Menschen nach § 7 SGB 
VIII) und deren Eltern[ ... ] 

entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts wird der 
Anregung im Sinne einer Klarstellung/ 
Richtigstellung gefolgt.  

In der Begründung G 3-35 
wird in der 2. Zeile nach „… 
für Kinder, Jugendliche …“ 
eingefügt: 
 
„für junge Menschen …“ 
  

 

8  3-9.pdf 100 G 3-35 Begründung zu G 3-35 Streichen in 4. 
Zeile:  
Inobhutnahme 

entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts wird der 
Anregung im Sinne einer Klarstellung/ 
Richtigstellung gefolgt. 
Die Aufzählung der Beispiele in der Klam-
mer orientiert sich an § 2 des SGB VIII 
(„Leistungen“). Es erfolgt keine Aufzählung 
von „anderen Aufgaben“. 
  

In der Begründung G 3-35 
wird in der 4. Zeile die „Inob-
hutnahme“ gestrichen. 

 

9  3-9.pdf 101 G 3-35 Begründung zu G 3-35 Ergänzen 5. Zeile: 
[ ... ] weiteren Kommunen zur Verfügung. 
"Gerade im ländlichen Raum spielen die 
Jugendeinrichtungen eine wichtige Rolle, 
um Kinder- und Familienfreundlichkeit 
durch pädagogisch sinnvolle Freizeitange-
bote zu gewährleisten. In Städten bzw. 

nicht entsprochen 
 
Stadtplanerische bzw. darauf orientierte 
soziale Steuerungsaspekte entziehen sich 
dem Regelungszweck des Regionalplans.  
Teilweise wird dem sachlichen Bezug der 
Anregung durch die Berücksichtigung der 
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segregierten Stadtteilen sind sie eine es-
senzielle ergänzende Sozialisations-
instanz, die sich positiv auf die Entwicklung 
der dort verorteten Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen auswirkt." 

Anregungen/Abwägungen 199-1-1 sowie 
3-9-99 bis 3-9-108 bereits Rechnung ge-
tragen. Dabei wird auf die Bedeutung der 
Freizeit-, Bildungs- und berufsfördernden 
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe aus 
raumordnerischer Sicht eingegangen.  
Für eine darüber hinaus gehende, lokale 
bzw. fachspezifische Betrachtung (segre-
gierte Stadtteile) ist kein regionalplaneri-
sches Regelungserfordernis erkennbar.  
  

10  3-9.pdf 102 G 3-35 Begründung zu G 3-35 Streichen in 7. und 
8. Zeile: [ ... ] 
"Die Zahl der Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe (ohne Tageseinrichtungen 
für Kinder) nahm im Zeitraum 2006 - 2014 
um 37,2 % zu, gleichzeitig ist aber eine Ab-
nahme der verfügbaren Plätze um 29,8 % 
zu verzeichnen." 

entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts wird der 
Anregung im Sinne einer Klarstellung/ 
Richtigstellung gefolgt. Der benannte Satz 
wird gestrichen.  
Die Aussage zur „Zahl der Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe (ohne Tages-
einrichtungen)“ spiegelt nur einen Teil der 
Kinder- und Jugendhilfe wieder und kann 
nicht in eine Beziehung zu dem vorherigen 
Satz (zur „Altersgruppe bis 25 Jahre“) ge-
stellt werden.  

In der Begründung G 3-35 
wird der nachfolgende Satz 
(7.-10. Zeile) gestrichen: 
 
"Die Zahl der Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe 
(ohne Tageseinrichtungen 
für Kinder) nahm im Zeit-
raum 2006 - 2014 um 37,2 
% zu, gleichzeitig ist aber 
eine Abnahme der verfüg-
baren Plätze um 29,8 % zu 
verzeichnen."  
  

 

11  3-9.pdf 103 G 3-35 Begründung zu G 3-35 Ergänzen in 10. 
Zeile nach den oben gestrichenen Satz: 
"Für die Jugendlichen kann sich hier eine 
"demografische Rendite" ergeben, wenn 
die Mittel in der Jugendhilfe bleiben. Insbe-
sondere im Hinblick auf die bereits o. g. be-
sondere Bedeutung der Jugendeinrichtun-
gen. Perspektivisch kann man mit einer 
kontinuierlichen präventiven Arbeit ggf. 
eine Reduzierung der Folgekosten im ge-
samtgesellschaftlichen Kontext bewirken 

nicht entsprochen 
 
Durch fachspezifische bzw. selektive Be-
trachtungen erhöht sich nicht die Steue-
rungswirkung des Plansatzes. 
Insofern wird auf raumordnerische As-
pekte/Formulierungen in der Begründung 
abgestellt und nicht auf fachspezifische Ar-
gumente. 
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die 
Begründung G 3-35 unter Berücksichti-
gung der Anregungen/Abwägungen 199-1-
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(z. B. Hilfen zur Erziehung, Jugendge-
richtshilfe, Schul- und Ausbildungsab-
bruch." 

1 sowie 3-9-99 bis 3-9-108 dem sachlichen 
Bezug der Anregung teilweise bereits 
Rechnung getragen wird. 
  

12  3-9.pdf 104 G 3-35 Begründung zu G 3-35 Streichen Zeile 
10/11:  
"Sozialräume" ersetzen durch "Planungs-
räume" (siehe auch G 3-37) 

entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts wird der 
Anregung im Sinne einer Klarstellung/ 
Richtigstellung gefolgt. Der benannte Be-
griff wird ersetzt. 
  

In der Begründung G 3-35 
wird im betroffenen Satz   
das Wort „Sozialräume“ er-
setzt durch „Planungs-
räume“. 

 

13  3-9.pdf 105 G 3-35 Begründung zu G 3-35 Ergänzen Zeile 12: 
[ ... ] Struktur in Anbetracht der demografi-
schen Entwicklung aber "insbesondere der 
unterschiedlichen Problemlagen" anzu-
passen sein wird. 

entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts kann der 
Anregung im Sinne einer Klarstellung/ 
Richtigstellung gefolgt werden.  
Die geforderte Aufnahme erfolgt als Auf-
zählung, da aufgrund mehrerer Aspekte 
zukünftig die Anpassungen erforderlich 
sein werden. 
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die 
Begründung G 3-35 insgesamt sachbezo-
gen überarbeitet wird. 
  

In der Begründung G 3-35 
erhält der betroffene Satz 
folgende Fassung: 
 
„…Struktur in Anbetracht 
der demografischen Ent-
wicklung „und der unter-
schiedlichen Problemlagen" 
aber anzupassen sein wird.“  

 

14  3-9.pdf 106 G 3-35 Begründung zu G 3-35 Ergänzen Zeile 13: 
[ ... ]die Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe weiter zu bündeln "bzw. auszu-
bauen" und[ ... ] 

nicht entsprochen 
 
Plansatz und Begründung G 3-35 werden 
unter Berücksichtigung der Anregun-
gen/Abwägungen 199-1-1 sowie 3-9-99 
bis 3-9-108 sachbezogen überarbeitet. Mit 
der Neuausrichtung des Plansatzes auf 
eine „bedarfsgerechte Versorgung“ ist die 
geforderte Konkretisierung in der Begrün-
dung („Ausbau“) nicht mehr erforderlich. 
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Hinweis: 
Der betroffene Satz in der Begründung      
G 3-35 erhält am Satzende folgende Fas-
sung: „… die Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe … zu bündeln und somit 
eine bedarfsgerechte Versorgung zu si-
chern.“ 
  

15  3-9.pdf 107 G 3-35 Begründung zu G 3-35 streichen Zeile 13: 
"die überörtliche Versorgung zu sichern"; 
ersetzen durch "Segregationstendenzen 
entgegenzuwirken". 

nicht entsprochen 
 
Plansatz und Begründung G 3-35 werden 
unter Berücksichtigung der Anregun-
gen/Abwägungen 199-1-1 sowie 3-9-99 
bis 3-9-108 sachbezogen überarbeitet. Mit 
der Neuausrichtung des Plansatzes auf 
eine „bedarfsgerechte Versorgung“ ist die 
geforderte Änderung („…“streichen/erset-
zen durch „…“) nicht mehr erforderlich. 
 
Hinweis: 
Der betroffene Satz in der Begründung      
G 3-35 erhält am Satzende folgende Fas-
sung: „… die Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe … zu bündeln und somit 
eine bedarfsgerechte Versorgung zu si-
chern.“ 
  

 
  

 

16  3-9.pdf 108 G 3-35 Begründung zu G 3-35 ergänzen Zeile 19 
nach letztem Satz:  
"Hierbei ist jedoch die Unterscheidung zwi-
schen ländlichem und städtischem Raum 
mit ihren jeweiligen Erfordernissen zu be-
achten." 

nicht entsprochen 
 
Plansatz und Begründung G 3-35 werden 
unter Berücksichtigung der Anregun-
gen/Abwägungen 199-1-1 sowie 3-9-99 
bis 3-9-108 sachbezogen überarbeitet. 
Der sachliche Kontext der Anregung ist 
nicht nachvollziehbar. So erschließt sich 
nicht, warum in Bezug auf die verstärkte 
Netzwerkarbeit sowie die interkommunale 
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Zusammenarbeit diese „zwischen ländli-
chem und städtischen Raum zu unter-
scheiden“ ist. Zudem wird die Steuerungs-
wirkung des Plansatzes mit der Forderung 
des Einwenders nicht erhöht.  
Aus o.g. Gründen besteht kein verändertes 
Darstellungserfordernis. 
  

17  199-1.pdf 1 G 3-35 Änderung in der Begründung:  
Streichung der Sätze bis zum Ende des 
Abschnittes:  
"Die Kinder- und Jugendhilfe erfolgt bereits 
innerhalb definierter Sozialräume, deren 
Struktur in Anbetracht der demografischen 
Entwicklung aber anzupassen sein wird. 
So besteht ein dringendes Erfordernis, an 
ausgewählten Standorten die Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe weiter zu 
bündeln und somit die überörtliche Versor-
gung zu sichern. (. .. )"  
 
Begründung:  
Diese Aussage ist falsch und mit den Best-
immungen des Achten Buches Sozialge-
setzbuch (Kinder- und Jugendhilfe) nicht 
vereinbar. Die Kinder- und Jugendhilfe hat 
neben den demografischen Veränderun-
gen in ihrer Angebotsplanung vor allem die 
Bedarfe ihrer Adressat_innen zu berück-
sichtigen. Dies schreibt der§ 80 SGB VIII 
den örtlichen Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe eindeutig vor. Aus diesem Grund 
existieren in der Kinder- und Jugendhilfe 
ganz unterschiedlich definierte Sozial-
räume, unterschiedlich definierte Bedarfe 
und damit auch eine unterschiedliche An-
gebotslandschaft. Verantwortlich für die 

teilweise entsprochen 
 
Nach Prüfung kann der Anregung teilweise 
gefolgt werden.  
Unter Berücksichtigung der Anregungen/ 
Abwägungen 199-1-1 sowie 3-9-99 bis     
3-9-108 werden Plansatz und Begründung 
G 3-35 sachbezogen überarbeitet. 
 
Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe-
planung sind in den Bestimmungen des 
SGB VIII sehr umfassend geregelt (Fach-
gesetz) und bedürfen keiner redundanten 
Wiedergabe. 
 
Dem regionalplanerischen Regelungsauf-
trag wird im Sinne seiner rahmensetzen-
den Wirkung mit den vorliegenden Formu-
lierungen (einschließlich o.g. Überarbei-
tung) und der beabsichtigten Steuerungs-
wirkung ausreichend Rechnung getragen. 
Ein darüber hinaus gehendes Regelungs-
erfordernis, welches die gewünschte Än-
derung umfasst, ist derzeit nicht erkenn-
bar.  

Die Begründung G 3-35 
wird ab Satz „Die Kinder- 
und Jugendhilfe erfolgt …“ 
bis zum Ende wie folgt um-
formuliert: 
 
„Die Kinder- und Jugend-
hilfe erfolgt bereits innerhalb 
definierter Planungsräume 
(siehe auch → G 3-37), de-
ren Struktur in Anbetracht 
der demografischen Ent-
wicklung und der unter-
schiedlichen Problemlagen 
aber anzupassen sein wird.  
Aufgrund der demografi-
schen Veränderungen und 
vielfach begrenzter Mittel 
besteht ein dringendes Er-
fordernis, an ausgewählten 
Standorten die Einrichtun-
gen der Kinder- und Ju-
gendhilfe mit einem größe-
ren, überörtlichen Einzugs-
bereich zu bündeln und so-
mit eine bedarfsgerechte 
Versorgung zu sichern.  Da-
bei kommt den Zentralen 
Orten als Versorgungs- und 
Arbeitsplatzzentren und als 
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Bedarfsfeststellung sind die örtlichen Trä-
ger der Jugendhilfe im Rahmen von Ju-
gendhilfeplanung. In der Kinder- und Ju-
gendhilfe gibt es keine Konzentration auf 
zentrale Orte.  
 
Vorschlag Änderung  
"Die besondere Herausforderung der Kin-
der- und Jugendhilfe wird es sein, ein be-
darfsgerechtes Angebot unter Beachtung 
der demografischen Veränderungen nach 
den Bestimmungen der§§ 79 und 80 SGB 
VIII sicherzustellen. Es bedarf einer star-
ken Jugendhilfeplanung des örtlichen Trä-
gers der öffentlichen Jugendhilfe, welche 
die Bedarfslagen der heranwachsen Ge-
neration und ihrer Familien umfassend er-
mittelt und in den Zusammenhang der de-
mografischen Veränderungen stellt."  

Ziel- und Verknüpfungs-
punkte des Verkehrs  zu-
nehmend eine besondere 
Bedeutung zu. Mit stationä-
ren und mobilen Angeboten 
kann durch unterschiedliche 
Schwerpunktsetzungen/  
Spezialisierungen auf de-
mografische Veränderun-
gen flexibel reagiert werden. 
Auch die verstärkte Netz-
werkarbeit (z.B. zwischen 
Kinder- und Jugendhilfe, Bil-
dungs- und Gesundheitswe-
sen), und Ehrenamtsarbeit 
sowie die interkommunale 
und interregionale Zusam-
menarbeit wird immer wich-
tiger. 
  

18  2-5.pdf 18 G 3-35 Der Abschnitt kann sowohl in seiner Ziel-
setzung als auch in seiner Begründung 
nicht akzeptiert werden.  
Zum einen können die Entwicklungen der 
Zahlen nicht nachvollzogen werden - vor 
allem die Entwicklung der Angebote sowie 
der verfügbaren Plätze - und zum anderen 
verfolgt die Jugendhilfeplanung des Land-
kreises aufgrund von Beschlüssen des Ju-
gendhilfeausschusses eine völlig konträre 
Zielstellung. Eine komplette Überarbeitung 
ist erforderlich.  
 
Vorschlag zur Neuformulierung des 
Grundsatzes G 3-35:  
Die Versorgungssituation der Angebote, 
Einrichtungen und Dienste der Kinder- und 
Jugendhilfe werden wohnortnah verortet.  

teilweise entsprochen 
 
Die „Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe“ leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse in den Teilräumen Deutschlands 
(§ 1 Abs. 2 ROG) sowie zur Gewährleis-
tung der Versorgung mit Dienstleistungen 
und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG).  
 
Im LEP TH 2025 sind dazu bereits entspre-
chende Aussagen in den Leitvorstellungen 
2.5 enthalten: 
­ Nr. 4 (Sozialplanung),  
­ Nr. 5 (überörtlich bedeutsame soziale 

Infrastruktur vorrangig in Zentralen Or-
ten),  

Plansatz G 3-35 erhält fol-
gende neue Fassung: 
 
„Die Versorgung mit Einrich-
tungen und Diensten der 
Kinder- und Jugendhilfe soll 
bedarfsgerecht erhalten und 
an die sich ändernden An-
forderungen angepasst wer-
den. Einrichtungen und 
Dienste mit einem größeren 
Einzugsbereich sollen ins-
besondere in Zentralen Or-
ten vorgehalten und ihre Er-
reichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gewährleis-
tet werden.“  
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Begründung:  
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung haben 
die Landkreise gem. § 80 SGB VIII den Be-
stand an Einrichtungen und Diensten fest-
zustellen, den Bedarf zu ermitteln und die 
daraus abgeleiteten Maßnahmen rechtzei-
tig und ausreichend zu planen. Dies gilt 
insbesondere für Angebote, Einrichtungen 
und Dienste im Bereich der Kindertages-
stätten, der Jugendarbeit und der Hilfen 
zur Erziehung. Durch die Beteiligung von 
jungen Menschen ist eine wohnortnahe 
Anpassung an den Bedarfen notwendig, 
denn junge Menschen sind aufgrund der 
fehlenden Mobilität in ihrem Handlungsra-
dius eingeschränkt. Diese Vorgehens-
weise gilt vorrangig in Bereichen der Ju-
gendarbeit, Jugendverbandsarbeit sowie 
des Kinder- und Jugendschutzes. Auch im 
Bereich der Kindertagesstätten hat der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Ge-
samtverantwortung gem. § 79 SGB VIll. 
Aufgrund des vorgegebenen Rechtsan-
spruchs auf einen Kindergartenplatz, den 
gebührenfreien letzten Kindergartenjahren 
sowie der ausgeschöpften Kapazitäten 
wird deutlich, dass auch hier wohnortnah 
weitere Angebote installiert werden müs-
sen. Unter Hinzuziehung der Bedarfe der 
Eltern zeigt sich deutlich, dass neben der 
guten Betreuung und Erziehung in Kinder-
tageseinrichtungen vor allem die Nähe 
zum Wohnort eine entscheidende Rolle bei 
der Wahl der Einrichtung spielt. Im Rah-
men Hilfen zur Erziehung nimmt der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe eine „Wäch-
terfunktion" ein, d.h. es handelt sich hierbei 

­ Nr. 6 (u.a. Kinder- und Familienfreund-
lichkeit) und  

­ Nr. 7 (alternative Angebotsformen, 
neue Modelle, …).  

Darauf wird auch unter der Überschrift 
3.3.2 (Brückensatz) hingewiesen.  
 
Mit Plansatz G 3-35 werden diese  landes-
planerischen Aussagen sachlich/räumlich 
ausgeformt. 
 
Nach Prüfung kann der Anregung des Ein-
wenders teilweise gefolgt werden.  
Unter Berücksichtigung der Anregungen/ 
Abwägungen 199-1-1 sowie 3-9-99 bis      
3-9-108 werden Plansatz und Begründung 
G 3-35 sachbezogen überarbeitet.  
 
Die Forderung des Einwenders einer Posi-
tionierung zur Kinder- und Familienfreund-
lichkeit übersteigt die rahmensetzende 
Wirkung des Regionalplans. 
Zudem wird darauf verwiesen, dass es be-
reits eine Vielzahl von Bestimmungen und 
Verpflichtungen auf internationaler, Bun-
des-, Landes- und kommunaler Ebene in 
verschiedenen Fachbereichen (z.B. Kin-
der- und Jugendhilfegesetz, Baugesetz-
buch, Schul- und Kindertagesstättenge-
setz, Straßenverkehrsordnung, UN-Kin-
derrechtskonvention,) gibt.  
Ein darüber hinaus gehendes raumordne-
risches Regelungserfordernis ist derzeit 
nicht erkennbar.  

 
Die Begründung G 3-35 er-
hält folgende neue Fas-
sung: 
 
„Die Versorgung mit Ange-
boten, Diensten und Ein-
richtungen für Kinder, Ju-
gendliche, junge Menschen 
und deren Eltern hat im 
Rahmen der Jugendhilfe-
planung auf der Grundlage 
des § 80 SGB VIII zu erfol-
gen. Entsprechend stehen 
diese Angebote, Dienste 
und Einrichtungen mit unter-
schiedlichen Ausrichtungen 
(z.B. für Jugendarbeit, Er-
ziehung in der Familie, Kin-
der in Tageseinrichtungen 
und in Tagespflege, Hilfe für 
junge Volljährige) als Be-
standteil der sozialen Infra-
struktur von Städten und 
Gemeinden bedarfsgerecht 
zur Verfügung.  Der Zugang 
zu ihnen begünstigt den Er-
werb von Bildungsinhalten, 
die für die alltäglichen 
Handlungs- und Sozialkom-
petenzen wichtig sind. At-
traktive Freizeit-, Bildungs- 
und berufsfördernde Ange-
bote der Jugendarbeit kön-
nen dazu beitragen, die Le-
bensqualität junger Men-
schen zu verbessern und 
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um Pflichtleistungen des Landkreises. Auf 
die Ansiedlung von Angeboten, Leistungen 
und Einrichtungen in diesem Arbeitsfeld 
der Kinder- und Jugendhilfe hat der öffent-
liche Träger nur bedingt Einfluss, da hier 
die gesetzlichen Vorgaben gern. §§ 78a ff 
SGB VIII gelten. Des Weiteren wird zwar in 
diesem Abschnitt auf die im LEP festge-
setzte Weiterentwicklung der „Kinder- und 
Familienfreundlichkeit" verwiesen, aller-
dings fehlt ein Ziel dahingehend.  
Es ist dringend zu empfehlen, sich im Re-
gionalplan zu positionieren, inwiefern sich 
die Planungsregion Südwestthüringen zu-
künftig und langfristig als familienfreund-
lich aufstellen möchte. 

somit dem Abwandern jun-
ger Menschen entgegen zu 
wirken. Auch die bedarfsge-
rechte Unterstützung und 
Kompetenzstärkung von El-
tern trägt zu diesem Anlie-
gen bei. Die Zahl der Kinder 
und Jugendlichen im Alter 
bis 25 Jahre (abweichende 
Darstellung gegenüber der 
Definition nach § 7 SGB VIII 
Kinder- und Jugendhilfe) hat 
sich im Zeitraum 2014 – 
2020 um 4,6 % auf 87.295 
Personen erhöht (Thüringer 
Landesamt für Statistik). Bis 
zum Jahr 2042 wird sich 
diese Altersgruppe  gering-
fügig auf ca. 89.950 Perso-
nen (Thüringer Landesamt 
für Statistik, 3. Regionali-
sierte Bevölkerungsvoraus-
berechnung für Thüringen, 
2023) erhöhen.  Die Kinder- 
und Jugendhilfe erfolgt be-
reits innerhalb definierter 
Planungsräume (siehe auch 
¿ G 3-37), deren Struktur in 
Anbetracht der demografi-
schen Entwicklung und der 
unterschiedlichen Problem-
lagen aber anzupassen sein 
wird.  Aufgrund der demo-
grafischen Veränderungen 
und vielfach begrenzter Mit-
tel besteht ein dringendes 
Erfordernis, an ausgewähl-
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ten Standorten die Einrich-
tungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe  mit einem größe-
ren, überörtlichen Einzugs-
bereich zu bündeln und so-
mit  eine bedarfsgerechte 
Versorgung zu sichern.  Da-
bei kommt den Zentralen 
Orten als Versorgungs- und 
Arbeitsplatzzentren und als 
Ziel- und Verknüpfungs-
punkte des Verkehrs  zu-
nehmend  eine besondere 
Bedeutung zu. Mit stationä-
ren und mobilen Angeboten 
kann durch unterschiedliche 
Schwerpunktsetzungen/ 
Spezialisierungen auf de-
mografische Veränderun-
gen flexibel reagiert werden. 
Auch die verstärkte Netz-
werkarbeit (z.B. zwischen 
Kinder- und Jugendhilfe, Bil-
dungs- und Gesundheitswe-
sen), und Ehrenamtsarbeit 
sowie die interkommunale 
und interregionale Zusam-
menarbeit wird immer wich-
tiger. 
  

19  197-
16.pdf 

101 G 3-35 Der Grundsatz zu den "Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe" soll gestrichen, 
präzisiert oder in eine Leitvorstellung um-
gewandelt werden.  
 
Begründung  
Es nicht klar, an wen die Regelung gerich-
tet ist. Welche Steuerungswirkung hat die 

nicht entsprochen 
 
Die Einrichtungen der Sozialen Infrastruk-
tur, zu der auch die „Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe“ gehören, leisten ei-
nen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in den 
Teilräumen Deutschlands (§ 1 Abs. 2 

 
  

 



Abwägung der Anregungen aus dem Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungsverfahren 2019 zum Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen (Stand: 02/2026) 
 

Lfd. 
Nr. 

Dok-Nr. Anr.
Nr 

Plan-
satz 

Inhalt Empfehlung PLA 
Vorschlag Abwägung 

Empfehlung PLA 
Änderungen 

Entschei- 
dung PV 

 

Anlage 4 zum Beschluss der Planungsversammlung am 25.03.2026 (Beschluss-Nr. 04/444/2026) - Seite 7731 

Regionalplanung oder die obere Landes-
planungsbehörde bezüglich der Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe? 

ROG) sowie zur Gewährleistung der Ver-
sorgung mit Dienstleistungen und Infra-
strukturen der Daseinsvorsorge (§ 2 Abs. 2 
Nr. 3 ROG).  
 
Im LEP TH 2025 sind dazu bereits entspre-
chende Aussagen in den Leitvorstellungen 
2.5 enthalten: 
­ Nr. 4 (Sozialplanung),  
­ Nr. 5 (überörtlich bedeutsame soziale 

Infrastruktur vorrangig in Zentralen Or-
ten),  

­ Nr. 6 (u.a. Kinder- und Familienfreund-
lichkeit) und  

­ Nr. 7 (alternative Angebotsformen, 
neue Modelle, …).  

Darauf wird auch unter der Überschrift 
3.3.2 (Brückensatz) hingewiesen.  
 
Mit Plansatz G 3-35 werden diese  landes-
planerischen Aussagen sachlich/räumlich 
ausgeformt. 
 
Damit wird ein Rahmen für die Umsetzung 
auf nachfolgenden Planungsebenen und 
für die jeweiligen Verantwortungsträger 
vorgegeben und stellt einen raumordneri-
schen Bewertungsmaßstab für die Beurtei-
lung zukünftiger raumbedeutsamer Pla-
nungen und Maßnahmen dar.  
Somit zielt der Plansatz auf die beabsich-
tigte, regionalplanerische Intention für eine 
gesamträumlich und langfristig ausgerich-
tete nachhaltige Raumentwicklung ab. 
Eine Umwandlung des Plansatzes in eine 
Leitvorstellung bzw. eine Verlagerung in 
die Begründung kann somit nicht erfolgen. 
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22  5-6.pdf 17 G 3-36 Änderungsvorschlag/Anregung zur Be-
gründung G 3-36:  
Die Benennung von Alleinerziehenden/Al-
leinstehenden in der Auflistung pflege- und 
betreuungsbedürftiger Menschen (S. 60, 
Begründung zu G 3-36, 3. Zeile der Be-
gründung) ist fragwürdig und soll überprüft 
und korrigiert werden.  
  

entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts kann der 
Anregung gefolgt werden. Die entspre-
chende Benennung wird gestrichen. 

In der 3. Zeile der Begrün-
dung wird „Alleinerzie-
hende“  gestrichen. 

 

23  30-1.pdf 11 G 3-36 Begründung zu G 3-36:  
Bei den genannten Prozentzahlen sollte 
man nicht zwischen absoluten und relati-
ven Zahlen hin und her wechseln, so sind 
diese nicht Aussagekräftig. Welchen 
Schluss soll daraus gezogen werden, 
wenn sich die Zahl der Pflegbedürftigen 
um 42,3 Prozent erhöht hat. Wenn sich die 
Zahl von 1 auf 2 Pflegebedürftige erhöht, 
sind es 100 Prozent. Hier wäre eine abso-
lute Zahl dringend angeraten ... z.B. auf 
1.000 Einwohner sind 66 pflegebedürftig ...  
Es ist sicher richtig, dass sich das Mobili-
tätsverhalten mit dem Alter ändert ... dass 
aber hier die günstige Erreichbarkeit von 
Versorgungs- bzw. Infrastruktureinrichtun-
gen mit dem ÖPNV eine Lösung sein soll, 
wage ich zu bezweifeln. Wenn die Senio-
ren in ihren Heimatorten 2 Kilometer bis 
zum Bus laufen müssen, relativiert sich die 
ÖPNV-Nähe der Einrichtung ganz schnell. 

teilweise entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts werden 
die angegebenen Prozentzahlen aktuali-
siert und um absolute Zahlen (wie ange-
regt) und Quellenangaben im Sinne einer 
Klarstellung ergänzt.  
 
Bezüglich der Erreichbarkeit von Versor-
gungs- und Infrastruktureinrichtungen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln wird ange-
merkt, dass schon heute viele Mo-
delle/Konzepte/ Möglichkeiten zur Stär-
kung und Flexibilisierung des ÖPNV in 
ländlichen Gebieten bestehen. 
Verwiesen sei hier u.a. auf Taxi- und Ruf-
busse (auch ohne feste Haltestellen), die 
z.B. im Rahmen der Nahverkehrskonzepte 
auf aktuelle und zukünftige Herausforde-
rungen der Erreichbarkeit ausgerichtet 
werden müssen. 
Insofern übersteigt die Forderung des Ein-
wenders die Regelungskompetenz und 
den Regelungszweck des Regionalplans 
(rahmensetzende Wirkung).   

In der Begründung G 3-36 
erfolgen im 1. Absatz fol-
gende Änderungen: 
 
- Satz 4: 
… Zahl der Bevölkerung 
über 65 Jahre von „2005 bis 
2019 um 13,7 % auf 
119.954 Personen erhöht 
(Thüringer Landesamt für 
Statistik).“ 
 
- Satz 5: 
„Diese Zahl … bis zum Jahr 
2042 geringfügig auf ca. 
123.070 Personen erhöhen 
(Thüringer Landesamt für 
Statistik, 3. Regionalisierte 
Bevölkerungsvorausbe-
rechnung für Thüringen, 
2023).“ 
 
- Satz 6: 
Die Zahl der Pflegebedürfti-
gen … im gleichen Zeitraum 
„verdoppelt (von 14.617 
Personen auf 29.199 Perso-
nen)“ und … bis zum Jahr 
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„2042 auf ca. 44.000 Perso-
nen erhöhen.“ 
  

24  3-9.pdf 112 G 3-36 In der Begründung unter Punkt G 3-36 wird 
im Kontext Inklusion außerdem der Aspekt 
der individuellen Teilhabeleistungen the-
matisiert. Diese gewinnen gerade im Hin-
blick auf die forcierte Individualisierung von 
Hilfen und Unterstützungsangeboten im 
Zuge der 3. Umsetzungsstufe des Bundes-
teilhabegesetzes an Bedeutung. 
  

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten For-
derungen zum Plansatz oder seiner Be-
gründung. 

 
  

 

25  2-5.pdf 19 G 3-36 Im Abschnitt wird insbesondere auf die Ge-
währleistung der Versorgung und Betreu-
ung pflege und betreuungsbedürftiger 
Menschen in der Planungsregion und da-
bei auf den Ausbau der Pflegeangebote 
und Wohnformen eingegangen.  
Weiter wird auf S. 58 ausgeführt, dass „al-
tersgerechte, barrierefreie und generati-
onsübergreifende Wohnformen „ . insbe-
sondere in Zentralen Orten zur Verfügung 
stehen [sollen]".  
Es sollte zudem an dieser Stelle verdeut-
licht werden, dass alle Maßnahmen und 
Einrichtungen der Daseinssorge zur alltäg-
lichen Versorgung, zur Begegnung und 
Beteiligung, Bildung und Information pfle-
geflankierend die Situation für Betroffene 
und deren Angehörige erheblich verbes-
sern können und den Ort auch unter einem 
generationsübergreifenden Blickwinkel 
stärken.  
Ein Verweis auf die Einführung in 3.3 zeigt 
die Empfehlung hinsichtlich der Umset-
zung: „Insbesondere bei der Gewährleis-
tung der gleichwertigen Versorgung mit 
Einrichtungen und Angeboten der sozialen 

nicht entsprochen 
 
Im LEP TH 2025 sind in den Leitvorstellun-
gen 2.5, Nr. 2, 6 und 7 bereits Aussagen 
zur sozialen Infrastruktur und zur Siche-
rung der Daseinsvorsorge enthalten. 
Darauf wird auch unter der Überschrift 
3.3.2 (Brückensatz) hingewiesen. 
  
Diese landesplanerischen Aussagen wer-
den mit den Plansätzen des Abschnittes 
3.3.2 sachlich/räumlich konkretisiert.  
Die in G 3-36 genannten Einrichtungen/ 
Angebote/Dienste zielen auf die Versor-
gung und Betreuung pflege- und betreu-
ungsbedürftiger Menschen ab. Ein darüber 
hinaus gehendes raumordnerisches Rege-
lungserfordernis ist nicht erkennbar. 
Der dargestellte Kontext zu bestimmten 
Personengruppen erfolgt sachbezogen zur 
Erläuterung der beabsichtigten Steue-
rungswirkung. Eine weitergehende Diffe-
renzierung der Aussagen in der Begrün-
dung erhöht nicht die Steuerungswirkung 
des Grundsatzes.  
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Infrastruktur soll in den ländlich geprägten 
Räumen Thüringens ein Mix aus dezentra-
len Angeboten, Konzentration von Infra-
strukturen und entsprechenden Mobilitäts-
angeboten erreicht werden."  
Auf S. 60 der Begründung zu G 3-36 steht: 
„dazu zählen nicht nur Personen über 65 
Jahre, sondern auch andere hilfs- und be-
treuungsbedürftige Personen wie z.B. 
Menschen mit Behinderungen, Alleinerzie-
hende, Suchtkranke und Demenz er-
krankte Personen". Personen, die diesen 
Personenkreisen angehören, sind nicht 
per se hilfs- und betreuungsbedürftig.  
 
Die Formulierung ist folgendermaßen zu 
ändern:  
„Einrichtungen zur Versorgung und Be-
treuung sind in diesem Kapitel nicht aus-
schließlich auf hilfs- und betreuungsbe-
dürftige Personen im Seniorenalter ausge-
richtet, sondern können bei Bedarf auch 
weitere Zielgruppen unterstützen wie Men-
schen mit Behinderung, Alleinerziehende, 
Erkrankte und weitere." 
  

26  197-
16.pdf 

102 G 3-36 Der Grundsatz zur "Versorgung und Be-
treuung von pflege-und betreuungsbedürf-
tigen Menschen" soll präzisiert oder in eine 
Leitvorstellung umgewandelt werden.  
 
Begründung  
Welche Steuerungswirkung hat die Regio-
nalplanung oder die obere Landespla-
nungsbehörde insbesondere in Bezug auf 
ambulante Pflege- und Unterstützungs-
dienste? Es ist unklar an wen sich die 

nicht entsprochen 
 
Die Einrichtungen der sozialen Infrastruk-
tur, zu der auch die „Einrichtungen der sta-
tionären und ambulanten Pflegeeinrichtun-
gen sowie Wohnformen“ gehören, leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in den 
Teilräumen Deutschlands (§ 1 Abs. 2 
ROG) sowie zur Gewährleistung der Ver-
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Plansätze zur Schaffung von "altersge-
rechten, barrierefreien und generations-
übergreifenden Wohnformen" richten. Da 
Wohnungen üblicherweise durch private 
Bauherren geschaffen werden, gehen die 
Plansätze ins Leere. 

sorgung mit Dienstleistungen und Infra-
strukturen der Daseinsvorsorge (§ 2 Abs. 2 
Nr. 3 ROG).  
 
Gerade im Zusammenhang mit den immer 
stärker werdenden Folgen des demografi-
schen Wandels (alternde, pflegebedürf-
tige, zunehmend chronisch kranke Bevöl-
kerung, Probleme in allgemeinen Lebens-
lagen, Beratung, Betreuung) wächst die 
Bedeutung derartiger Einrichtungen als 
wichtiger Bestandteil einer angemessenen 
Daseinsvorsorge.  
Damit wird ein Rahmen für die Umsetzung 
auf nachfolgenden Planungsebenen und 
für die jeweiligen Verantwortungsträger 
vorgegeben. Der Grundsatz stellt einen 
Bewertungsmaßstab für die Beurteilung 
zukünftiger raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen von entsprechenden 
Vorhaben dar. Damit stellt er auf die beab-
sichtigte, regionalplanerische Intention für 
eine gesamträumlich und langfristig aus-
gerichtete nachhaltige Raumentwicklung 
ab. 
Eine Umwandlung des Plansatzes in eine 
Leitvorstellung bzw. eine Verlagerung in 
die Begründung kann somit nicht erfolgen. 
  

27  2-5.pdf 20 G 3-37 Hier ist anzumerken, dass die soziale Inf-
rastruktur im ländlichen Raum nicht nur 
aus sozialen Beratungs- und Betreuungs-
einrichtungen bestehen sollte, sondern 
auch aus niedrigschwelligen Begegnung-
sorten wie bspw. Plätze und Gebäude des 
gesellschaftlichen Lebens, die im ländli-
chen Raum multifunktional und damit 
nachhaltig genutzt werden sollten.  

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten For-
derungen zum Plansatz oder seiner Be-
gründung. 
 
Niedrigschwellige Angebote entziehen 
sich dem Regelungszweck des Regional-
plans.  
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Das bürgerschaftliche Engagement ist 
nicht nur in den Zentralen Orten, sondern 
insbesondere in den ländlichen Gebieten 
ein elementarer Bestandteil, um dezent-
rale, bedarfsgerechte Angebote und 
Dienstleistungen - wie z.B. Nachbar-
schaftsvereine, Genossenschaften, Ver-
antwortungs- und Sorgenetzwerke und 
Vereinsleben - alternative Mobilitätskon-
zepte und das kulturelle Leben zu sichern. 

Zudem sind im LEP TH 2025 in den Ab-
schnitten 2.5 und 2.1 sowohl in den Leit-
vorstellungen als auch in den Plansätzen 
bereits Aussagen bzw. Festlegungen zur 
sozialen Infrastruktur und zur Sicherung 
der Daseinsvorsorge (u.a. Wahrnehmung 
der Verantwortung durch bürgerschaftli-
ches Engagement) enthalten. 
Für eine darüber hinaus gehende, lokale 
bzw. fachspezifische Betrachtung (nied-
rigschwellige Angebote) ist kein regional-
planerisches Regelungserfordernis er-
kennbar. 
  

28  197-
16.pdf 

103 G 3-37 Der Grundsatz zu den "sozialen Bera-
tungs- und Betreuungseinrichtungen" soll 
gestrichen, präzisiert oder in eine Leitvor-
stellung umgewandelt werden.  
 
Begründung  
Es ist nicht klar, an wen die Regelung ge-
richtet ist. Welche Steuerungswirkung hat 
die Regionalplanung oder die obere Lan-
desplanungsbehörde? 

nicht entsprochen 
 
Die Einrichtungen der sozialen Infrastruk-
tur, zu der auch die „sozialen Beratungs- 
und Betreuungseinrichtungen“ gehören, 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Siche-
rung gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
den Teilräumen Deutschlands (§ 1 Abs. 2 
ROG) sowie zur Gewährleistung der Ver-
sorgung mit Dienstleistungen und Infra-
strukturen der Daseinsvorsorge (§ 2 Abs. 2 
Nr. 3 ROG).  
 
Gerade im Zusammenhang mit den immer 
stärker werdenden Folgen des demografi-
schen Wandels (alternde, pflegebedürf-
tige, zunehmend chronisch kranke Bevöl-
kerung, Probleme in allgemeinen Lebens-
lagen, Beratung, Betreuung) wächst die 
Bedeutung derartiger Einrichtungen als 
wichtiger Bestandteil einer angemessenen 
Daseinsvorsorge.  
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Der Grundsatz ist als (abwägungsfähiger) 
Bewertungsmaßstab bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen von ent-
sprechenden Vorhaben von den jeweiligen 
Planungs- bzw. Vorhabenträgern zu be-
rücksichtigen. Damit stellt er auf die beab-
sichtigte, regionalplanerische Intention für 
eine gesamträumlich und langfristig aus-
gerichtete nachhaltige Raumentwicklung 
ab. 
Eine Umwandlung des Plansatzes in eine 
Leitvorstellung bzw. eine Verlagerung in 
die Begründung kann somit nicht erfolgen. 
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Leistung einer Kommune betrachtet wer-
den. 
  

4  30-1.pdf 12 G 3-38 Die bauliche Vorhaltung von Spiel- und 
Sportanlagen ist nur die halbe Wahrheit - 
wenn kein Personal (Vereine, Festange-
stellte ... ) vorhanden ist, welches entspre-
chende Angebote bereit hält, nützen die 
schönsten Anlagen gar nichts. 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten For-
derungen zum Plansatz bzw. dessen Be-
gründung. 
 
Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln 
und Personal liegt außerhalb der Rege-
lungskompetenz des Regionalplans. 
  

 
  

 

5  197-
16.pdf 

104 G 3-38 Der Grundsatz sollte gestrichen, präzisiert, 
oder in eine Leitvorstellung umgewandelt 
werden.  
 
Begründung  
Die Sicherung der genannten Sporteinrich-
tungen, der Erhalt und die Weiterentwick-
lung von Spezialsporteinrichtungen oder 
die Koordinierung ihrer Nutzung liegt au-
ßerhalb des Regelungsbereiches der Re-
gionalplanung. Es bleibt unklar, auf welche 
Art und Weise die Regionale Planungsge-
meinschaft derartige Anlagen in Zentralen 
Orten höherer Stufe oder bestimmten Ge-
meinden errichten will. Die Begründung ist 
überwiegend fachlicher Natur. Die Grund-
versorgung mit Sportanlagen als Teil der 
Daseinsfürsorge ist eine Aufgabe, die im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwal-
tung umgesetzt werden muss. Die Umset-
zung der festgelegten Ausstattungen wird 
durch die Finanzierbarkeit in der Kom-
mune bestimmt. Forderungen und Ansprü-
che an das Land können jedenfalls von 
den als Ausstattungskatalog formulierten 

teilweise entsprochen 
 
 
Die Einrichtungen im Bereich Sport leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in den 
Teilräumen Deutschlands (§ 1 Abs. 2 
ROG) sowie zur Gewährleistung der Ver-
sorgung mit Dienstleistungen und Infra-
strukturen der Daseinsvorsorge (§ 2 Abs. 
2 Nr. 3 ROG).  
Im LEP TH 2025 sind dazu bereits entspre-
chende Aussagen bzw. Festlegungen ent-
halten: 
­ Leitvorstellung 2.5 – Nr. 6 und 11 (So-

ziale Infrastruktur, Sport, Sportstätten) 
und  

­ Grundsatz 2.5.6 (Sportanlagen und –
einrichtungen).  

Darauf wird im E-RP SWT 2018 auch unter 
der Überschrift 3.3.3 (Brückensatz) hinge-
wiesen. 
 

In der Begründung G 3-38 
werden im 2. Absatz, letzter  
Satz die Worte „Sport- und 
Spielstätten-Rahmenleitplä-
nen“ ersetzt durch „Sport-
stättenentwicklungsplanun-
gen“  und nach „Landkreise“ 
wird „und kreisfreien Städte“ 
eingefügt.  
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Grundsätzen nicht abgeleitet werden. Nor-
mative Festlegungen von Ausstattungsein-
richtungen im Sinne eines Ausstattungska-
talogs können nicht Gegenstand des Regi-
onalplanes sein. Im aktuellen Landesent-
wicklungsprogamm 2025 ist kein Ausstat-
tungskatalog als Erfordernis der Raumord-
nung enthalten. Lediglich die Feststellung, 
dass unterschiedliche Sportformen und 
Zentralitätsstufen der Orte unterschiedli-
che Ansprüche an die Bereitstellung von 
Sportanlagen und -einrichtungen stellen 
(LEP 2025 2.5.6 G Begründung 2. Absatz). 
Generelle Ausstattungsmerkmale können 
auch für die Zukunft aufgrund gesellschaft-
lichen Wandels nicht festgelegt werden.  
Die Festlegungen zu den sogenannten 
Ausstattungsmerkmalen (G 3 - 38) für die 
Grund-, Mittel- und Oberzentren sind da-
her generell zu streichen, ebenso die Aus-
sagen in der Begründung G 3-42 letzter 
Satz.  
Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass  
• der Begriff "Sport- und Spielstätten-Rah-
menpläne gemäß Thüringer Sportförder-
gesetz vom 5. Dezember 2018 durch 
"Sportstättenentwicklungsplanungen" zu 
ersetzten ist ... 
  

Mit Plansatz G 3-38 werden diese landes-
planerischen Aussagen bzw.  Festlegun-
gen sachlich/räumlich ausgeformt.  
Dies entspricht der rahmensetzenden 
Funktion des Regionalplans und der Bin-
dungswirkung als Grundsatz.  
Damit ist nicht zwangsläufig verbunden, 
dass die Regionale Planungsgemeinschaft 
als Investor von Vorhaben auftritt. Daraus 
lässt sich auch keine Investitionsbindung 
für andere Akteure ableiten. 
Vielmehr stellt der Plansatz einen raum-
ordnerischen Bewertungsmaßstab für die 
Beurteilung zukünftiger Vorhaben, die der 
Stärkung bedeutender Funktionen der so-
zialen Infrastruktur und des Tourismus die-
nen, dar. Damit stellt er auf die beabsich-
tigte, regionalplanerische Intention für eine 
gesamträumlich und langfristig ausgerich-
tete nachhaltige Raumentwicklung ab. 
Eine Umwandlung des Plansatzes in eine 
Leitvorstellung bzw. eine Verlagerung in 
die Begründung kann somit nicht erfolgen. 
 
Die Begründung G 3-38 wird im Absatz 2 
entsprechend des Hinweises zu den 
„Sport- und Spielstätten-Rahmenplänen“ 
sachlich korrigiert.  

6  197-
16.pdf 

105 G 3-39 Der Grundsatz sollte gestrichen, präzisiert, 
oder in eine Leitvorstellung umgewandelt 
werden.  
 
Begründung  
Die Sicherung der genannten Sporteinrich-
tungen, der Erhalt und die Weiterentwick-
lung von Spezialsporteinrichtungen oder 

nicht entsprochen 
 
Die Einrichtungen im Bereich Sport leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in den 
Teilräumen Deutschlands (§ 1 Abs. 2 
ROG) sowie zur Gewährleistung der Ver-
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die Koordinierung ihrer Nutzung liegt au-
ßerhalb des Regelungsbereiches der Re-
gionalplanung. Es bleibt unklar, auf welche 
Art und Weise die Regionale Planungsge-
meinschaft derartige Anlagen in Zentralen 
Orten höherer Stufe oder bestimmten Ge-
meinden errichten will. Die Begründung ist 
überwiegend fachlicher Natur. Die Grund-
versorgung mit Sportanlagen als Teil der 
Daseinsfürsorge ist eine Aufgabe, die im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwal-
tung umgesetzt werden muss. Die Umset-
zung der festgelegten Ausstattungen wird 
durch die Finanzierbarkeit in der Kom-
mune bestimmt. Forderungen und Ansprü-
che an das Land können jedenfalls von 
den als Ausstattungskatalog formulierten 
Grundsätzen nicht abgeleitet werden. Nor-
mative Festlegungen von Ausstattungsein-
richtungen im Sinne eines Ausstattungska-
talogs können nicht Gegenstand des Regi-
onalplanes sein. Im aktuellen Landesent-
wicklungsprogamm 2025 ist kein Ausstat-
tungskatalog als Erfordernis der Raumord-
nung enthalten. Lediglich die Feststellung, 
dass unterschiedliche Sportformen und 
Zentralitätsstufen der Orte unterschiedli-
che Ansprüche an die Bereitstellung von 
Sportanlagen und -einrichtungen stellen 
(LEP 2025 2.5.6 G Begründung 2. Absatz).  
Generelle Ausstattungsmerkmale können 
auch für die Zukunft aufgrund gesellschaft-
lichen Wandels nicht festgelegt werden.  
 
Die Festlegungen zu den sogenannten 
Ausstattungsmerkmalen (G 3 - 38) für die 
Grund-, Mittel- und Oberzentren sind da-

sorgung mit Dienstleistungen und Infra-
strukturen der Daseinsvorsorge (§ 2 Abs. 
2 Nr. 3 ROG).  
Im LEP TH 2025 sind dazu bereits entspre-
chende Aussagen bzw. Festlegungen ent-
halten: 
­ Leitvorstellung 2.5 – Nr. 6 und 11 (So-

ziale Infrastruktur, Sport, Sportstätten) 
und  

­ Grundsatz 2.5.6 (Sportanlagen und –
einrichtungen).  

Darauf wird im E-RP SWT 2018 auch unter 
der Überschrift 3.3.3 (Brückensatz) hinge-
wiesen. 
 
Mit Plansatz G 3-39 werden diese landes-
planerischen Aussagen bzw.  Festlegun-
gen sachlich/räumlich ausgeformt.  
Er formuliert ein Entwicklungserfordernis, 
das im Sinne von Alleinstellungsmerkma-
len (spezielle Anlagen für einzelne Sport-
arten) eine besondere Standortbindung 
aufweist und für Tourismus, Sport und Kul-
tur von entscheidender Bedeutung ist. 
 
Dies entspricht der rahmensetzenden 
Funktion des Regionalplans und der Bin-
dungswirkung als Grundsatz.  
Damit ist nicht zwangsläufig verbunden, 
dass die Regionale Planungsgemeinschaft 
als Investor von Vorhaben auftritt. Daraus 
lässt sich auch keine Investitionsbindung 
für andere Akteure ableiten. 
Vielmehr stellt der Plansatz einen raum-
ordnerischen Bewertungsmaßstab für die 
Beurteilung zukünftiger Vorhaben, die der 
Stärkung bedeutender Funktionen der so-
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Art und Weise die Regionale Planungsge-
meinschaft derartige Anlagen in Zentralen 
Orten höherer Stufe oder bestimmten Ge-
meinden errichten will. Die Begründung ist 
überwiegend fachlicher Natur. Die Grund-
versorgung mit Sportanlagen als Teil der 
Daseinsfürsorge ist eine Aufgabe, die im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwal-
tung umgesetzt werden muss. Die Umset-
zung der festgelegten Ausstattungen wird 
durch die Finanzierbarkeit in der Kom-
mune bestimmt. Forderungen und Ansprü-
che an das Land können jedenfalls von 
den als Ausstattungskatalog formulierten 
Grundsätzen nicht abgeleitet werden. Nor-
mative Festlegungen von Ausstattungsein-
richtungen im Sinne eines Ausstattungska-
talogs können nicht Gegenstand des Regi-
onalplanes sein. Im aktuellen Landesent-
wicklungsprogamm 2025 ist kein Ausstat-
tungskatalog als Erfordernis der Raumord-
nung enthalten. Lediglich die Feststellung, 
dass unterschiedliche Sportformen und 
Zentralitätsstufen der Orte unterschiedli-
che Ansprüche an die Bereitstellung von 
Sportanlagen und -einrichtungen stellen 
(LEP 2025 2.5.6 G Begründung 2. Absatz). 
Generelle Ausstattungsmerkmale können 
auch für die Zukunft aufgrund gesellschaft-
lichen Wandels nicht festgelegt werden.  
 
Die Festlegungen zu den sogenannten 
Ausstattungsmerkmalen (G 3 - 38) für die 
Grund-, Mittel- und Oberzentren sind da-
her generell zu streichen, ebenso die Aus-
sagen in der Begründung G 3-42 letzter 
Satz.  
 

Im LEP TH 2025 sind dazu bereits entspre-
chende Aussagen bzw. Festlegungen ent-
halten: 
­ Leitvorstellung 2.5 – Nr. 6 und 11 (So-

ziale Infrastruktur, Sport, Sportstätten) 
und  

­ Grundsatz 2.5.6 (Sportanlagen und –
einrichtungen).  

Darauf wird im E-RP SWT 2018 auch unter 
der Überschrift 3.3.3 (Brückensatz) hinge-
wiesen. 
 
Mit Plansatz G 3-40 werden diese landes-
planerischen Aussagen bzw.  Festlegun-
gen sachlich/räumlich ausgeformt.  
Er formuliert ein Entwicklungserfordernis, 
das im Sinne von Alleinstellungsmerkma-
len (Schießsportzentrum) eine besondere 
Standortbindung (in einem höherstufigen 
Zentralen Ort – siehe LEP TH 2025, 2.2.6 
G) aufweist und für Tourismus, Sport und 
Kultur von entscheidender Bedeutung ist. 
 
Dies entspricht der rahmensetzenden 
Funktion des Regionalplans und der Bin-
dungswirkung als Grundsatz.  
Damit ist nicht zwangsläufig verbunden, 
dass die Regionale Planungsgemeinschaft 
als Investor von Vorhaben auftritt. Daraus 
lässt sich auch keine Investitionsbindung 
für andere Akteure ableiten. 
Vielmehr stellt der Plansatz einen raum-
ordnerischen Bewertungsmaßstab für die 
Beurteilung zukünftiger Vorhaben, die der 
Stärkung bedeutender Funktionen der so-
zialen Infrastruktur und des Tourismus die-
nen, dar. Damit stellt er auf die beabsich-
tigte, regionalplanerische Intention für eine 
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überwiegend fachlicher Natur. Die Grund-
versorgung mit Sportanlagen als Teil der 
Daseinsfürsorge ist eine Aufgabe, die im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwal-
tung umgesetzt werden muss. Die Umset-
zung der festgelegten Ausstattungen wird 
durch die Finanzierbarkeit in der Kom-
mune bestimmt. Forderungen und Ansprü-
che an das Land können jedenfalls von 
den als Ausstattungskatalog formulierten 
Grundsätzen nicht abgeleitet werden. Nor-
mative Festlegungen von Ausstattungsein-
richtungen im Sinne eines Ausstattungska-
talogs können nicht Gegenstand des Regi-
onalplanes sein. Im aktuellen Landesent-
wicklungsprogamm 2025 ist kein Ausstat-
tungskatalog als Erfordernis der Raumord-
nung enthalten. Lediglich die Feststellung, 
dass unterschiedliche Sportformen und 
Zentralitätsstufen der Orte unterschiedli-
che Ansprüche an die Bereitstellung von 
Sportanlagen und -einrichtungen stellen 
(LEP 2025 2.5.6 G Begründung 2. Absatz). 
Generelle Ausstattungsmerkmale können 
auch für die Zukunft aufgrund gesellschaft-
lichen Wandels nicht festgelegt werden.  
 
Die Festlegungen zu den sogenannten 
Ausstattungsmerkmalen (G 3 - 38) für die 
Grund-, Mittel- und Oberzentren sind da-
her generell zu streichen, ebenso die Aus-
sagen in der Begründung G 3-42 letzter 
Satz...  
 
Für eine weitere Präzisierung ergehen fol-
gende Hinweise zu G 4-41:  
• Die Vorgaben der DKB Handball-Bundes-
liga (z.B, die Errichtung der notwendigen 

­ Grundsatz 2.5.6 (Sportanlagen und –
einrichtungen).  

Darauf wird im E-RP SWT 2018 auch unter 
der Überschrift 3.3.3 (Brückensatz) hinge-
wiesen. 
 
Mit Plansatz G 3-41 werden diese landes-
planerischen Aussagen bzw. Festlegun-
gen sachlich/räumlich ausgeformt.  
Er formuliert Entwicklungserfordernisse, 
die im Sinne von Alleinstellungsmerkmalen 
(Erstligasport) eine besondere Standort-
bindung (in höherstufigen Zentralen Orten 
– siehe LEP TH 2025, 2.2.6 G) aufweisen 
und für Tourismus, Sport und Kultur von 
entscheidender Bedeutung sind. 
 
Dies entspricht der rahmensetzenden 
Funktion des Regionalplans und der Bin-
dungswirkung als Grundsatz.  
Damit ist nicht zwangsläufig verbunden, 
dass die Regionale Planungsgemeinschaft 
als Investor von Vorhaben auftritt. Daraus 
lässt sich auch keine Investitionsbindung 
für andere Akteure ableiten. 
Vielmehr stellt der Plansatz einen raum-
ordnerischen Bewertungsmaßstab für die 
Beurteilung zukünftiger Vorhaben, die der 
Stärkung bedeutender Funktionen der so-
zialen Infrastruktur und des Tourismus die-
nen, dar. Damit stellt er auf die beabsich-
tigte, regionalplanerische Intention für eine 
gesamträumlich und langfristig ausgerich-
tete nachhaltige Raumentwicklung ab. 
Eine Umwandlung des Plansatzes in eine 
Leitvorstellung bzw. eine Verlagerung in 
die Begründung kann somit nicht erfolgen. 
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Steh- und Sitzplätze für die perspektivisch 
geplanten 4.000 Zuschauer) und der Deut-
schen Volleyball-Liga (z.B. lichte Raum-
höhe) erfüllt werden (Präzisierung zur Be-
gründung G 4-31 ). 
  

Im Plansatz G 3-41 werden entsprechend 
des Hinweises zur Erfüllung der Bundes-
liga-Vorgaben die Formulierungen sach-
lich korrigiert.  

11  197-
16.pdf 

108 G 3-42 Der Grundsatz sollte gestrichen, präzisiert, 
oder in eine Leitvorstellung umgewandelt 
werden.  
 
Begründung  
Die Sicherung der genannten Sporteinrich-
tungen, der Erhalt und die Weiterentwick-
lung von Spezialsporteinrichtungen oder 
die Koordinierung ihrer Nutzung liegt au-
ßerhalb des Regelungsbereiches der Re-
gionalplanung. Es bleibt unklar, auf welche 
Art und Weise die Regionale Planungsge-
meinschaft derartige Anlagen in Zentralen 
Orten höherer Stufe oder bestimmten Ge-
meinden errichten will. Die Begründung ist 
überwiegend fachlicher Natur. Die Grund-
versorgung mit Sportanlagen als Teil der 
Daseinsfürsorge ist eine Aufgabe, die im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwal-
tung umgesetzt werden muss. Die Umset-
zung der festgelegten Ausstattungen wird 
durch die Finanzierbarkeit in der Kom-
mune bestimmt. Forderungen und Ansprü-
che an das Land können jedenfalls von 
den als Ausstattungskatalog formulierten 
Grundsätzen nicht abgeleitet werden. Nor-
mative Festlegungen von Ausstattungsein-
richtungen im Sinne eines Ausstattungska-
talogs können nicht Gegenstand des Regi-
onalplanes sein. Im aktuellen Landesent-
wicklungsprogamm 2025 ist kein Ausstat-

nicht entsprochen 
 
Die Einrichtungen im Bereich Sport leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in den 
Teilräumen Deutschlands (§ 1 Abs. 2 
ROG) sowie zur Gewährleistung der Ver-
sorgung mit Dienstleistungen und Infra-
strukturen der Daseinsvorsorge (§ 2 Abs. 
2 Nr. 3 ROG).  
Im LEP TH 2025 sind dazu bereits entspre-
chende Aussagen bzw. Festlegungen ent-
halten: 
­ Leitvorstellung 2.5 – Nr. 6 und 11 (So-

ziale Infrastruktur, Sport, Sportstätten) 
und  

­ Grundsatz 2.5.6 (Sportanlagen und –
einrichtungen).  

Darauf wird im E-RP SWT 2018 auch unter 
der Überschrift 3.3.3 (Brückensatz) hinge-
wiesen. 
 
Mit Plansatz G 3-42 werden diese landes-
planerischen Aussagen bzw. Festlegun-
gen sachlich/räumlich ausgeformt.  
Er formuliert Entwicklungserfordernisse, 
die im Sinne von Alleinstellungsmerkmalen 
(Rennsteig) eine besondere landschaftli-
che Standortbindung aufweisen und für 
Tourismus, Sport und Kultur für die Attrak-
tivität dieses Raumes von entscheidender 
Bedeutung sind. 
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­ LOTTO Thüringen 
SCHANZENANLAGE 
im Kanzlersgrund  

­ LOTTO Thüringen 
ARENA am Rennsteig  

­ LOTTO Thüringen 
EISARENA.  
  

15  353-1.pdf 2 G 3-43 Darüber hinaus sollte in der Begründung 
auch die Erweiterung/Modernisierung des 
Fallbachhangs angeführt werden, hier ist 
nunmehr eine Ganzjahresnutzung möglich 
mit Skilift und Bikepark.  
Dies sollte dann auch in der Begründung 
des Kapitel Freiraumsicherung, Grundsatz 
4-30 angeführt werden. 

entsprochen 
 
Die Begründung G 3-43 wird im Sinne ei-
ner sachlichen Klarstellung ergänzt. 
Das Projekt ist Bestandteil diverser Kon-
zepte zur Sicherung und Erweiterung des 
Sport- und Tourismusstandortes Oberhof.   

In der Begründung wird im 
2. Absatz vor „…Maßnah-
mepaket Neue Mitte – 
Stadtplatz …“ aufgenom-
men: 
 
„… Erweiterung/ Moderni-
sierung des Fallbachhangs 
zur Ganzjahresnutzung, …“  
  

 

16  197-
16.pdf 

109 G 3-43 Der Grundsatz sollte gestrichen, präzisiert, 
oder in eine Leitvorstellung umgewandelt 
werden.  
 
Begründung  
Die Sicherung der genannten Sporteinrich-
tungen, der Erhalt und die Weiterentwick-
lung von Spezialsporteinrichtungen oder 
die Koordinierung ihrer Nutzung liegt au-
ßerhalb des Regelungsbereiches der Re-
gionalplanung. Es bleibt unklar, auf welche 
Art und Weise die Regionale Planungsge-
meinschaft derartige Anlagen in Zentralen 
Oren höherer Stufe oder bestimmten Ge-
meinden errichten will. Die Begründung ist 
überwiegend fachlicher Natur. Die Grund-
versorgung mit Sportanlagen als Teil der 
Daseinsfürsorge ist eine Aufgabe, die im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwal-

teilweise entsprochen 
 
Gemäß LEP TH 2025 ist die Stadt Oberhof 
ist als sportliches und touristisches Zent-
rum im Thüringer Wald für die überregional 
bedeutsame Tourismus- und Sportent-
wicklung verbindlich festgelegt (LEP TH 
2025, 4.4.2 Z).  
 
Mit Plansatz G 3-43 wird diese landespla-
nerische Festlegung sachlich/räumlich 
ausgeformt.  
Dies entspricht der rahmensetzenden 
Funktion des Regionalplans und der Bin-
dungswirkung als Grundsatz.  
Damit ist nicht zwangsläufig verbunden, 
dass die Regionale Planungsgemeinschaft 
als Investor von Vorhaben auftritt. Daraus 
lässt sich auch keine Investitionsbindung 
für andere Akteure ableiten. 

In der Begründung werden 
folgende Änderungen vor-
genommen: 
 
­ Absatz 1 Satz 2: 

Die Worte „(Nordischer 
Skisport, Biathlon sowie 
Bob- und Schlitten-
sport), als Bundesleis-
tungszentrum im Olym-
piastützpunkt Thürin-
gen“ werden ersetzt 
durch „als Bundesstütz-
punkt für die Sportarten 
Bob, Rennrodeln, Ske-
leton sowie Bundes-
stützpunkt für die Sport-
arten Ski nordisch und 
Biathlon,“. 
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tung umgesetzt werden muss. Die Umset-
zung der festgelegten Ausstattungen wird 
durch die Finanzierbarkeit in der Kom-
mune bestimmt. Forderungen und Ansprü-
che an das Land können jedenfalls von 
den als Ausstattungskatalog formulierten 
Grundsätzen nicht abgeleitet werden. Nor-
mative Festlegungen von Ausstattungsein-
richtungen im Sinne eines Ausstattungska-
talogs können nicht Gegenstand des Regi-
onalplanes sein. Im aktuellen Landesent-
wicklungsprogamm 2025 ist kein Ausstat-
tungskatalog als Erfordernis der Raumord-
nung enthalten. Lediglich die Feststellung, 
dass unterschiedliche Sportformen und 
Zentralitätsstufen der Orte unterschiedli-
che Ansprüche an die Bereitstellung von 
Sportanlagen und -einrichtungen stellen 
(LEP 2025 2.5.6 G Begründung 2. Absatz). 
Generelle Ausstattungsmerkmale können 
auch für die Zukunft aufgrund gesellschaft-
lichen Wandels nicht festgelegt werden.  
 
Die Festlegungen zu den sogenannten 
Ausstattungsmerkmalen (G 3 - 38) für die 
Grund-, Mittel- und Oberzentren sind da-
her generell zu streichen, ebenso die Aus-
sagen in der Begründung G 3-42 letzter 
Satz....  
 
Für eine weitere Präzisierung ergehen fol-
gende Hinweise zu G 4-43:  
- Die Vorgaben der DKB Handball-Bun-

desliga (z.B, die Errichtung der not-
wendigen Steh- und Sitzplätze für die 
perspektivisch geplanten 4.000 Zu-
schauer) und der Deutschen Volley-
ball-Liga (z.B. lichte Raumhöhe) erfüllt 

Vielmehr stellt der Plansatz einen raum-
ordnerischen Bewertungsmaßstab für die 
Beurteilung zukünftiger Vorhaben, die der 
Stärkung bedeutender Funktionen der so-
zialen Infrastruktur und des Tourismus die-
nen, dar. Damit stellt er auf die beabsich-
tigte, regionalplanerische Intention für eine 
gesamträumlich und langfristig ausgerich-
tete nachhaltige Raumentwicklung ab. 
Eine Umwandlung des Plansatzes in eine 
Leitvorstellung bzw. eine Verlagerung in 
die Begründung kann somit nicht erfolgen. 
 
Die Hinweise zur Präzisierung der Begrün-
dung G 3-43 bzgl. Bundesstützpunkte in 
Thüringen und Sportgymnasium Oberhof 
werden klarstellend aufgenommen.  

­ Absatz 3 nach Satz 2 
wird eingefügt: 
„Dem Gymnasium ist 
auch ein Regelschulteil 
angegliedert.“ 

 
­ Absatz 3 Satz 3: 

Die Worte „Langlauf“ 
und „Sprunglauf“ wer-
den ersetzt durch „Ski-
langlauf“ und „Skisprin-
gen“. 

 
­ Absatz 3, als vorletzter 

Satz wird neu aufge-
nommen: 
„Durch die Sanierung 
der Turnhalle, ein-
schließlich aller Kraft- 
und Lagerräume sowie 
des Gymnastikraumes, 
werden auch die Bedin-
gungen für den allge-
meinen Sportbetrieb 
aufgewertet.“ 
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Ausbildung erfolgt auch die Ausbil-
dung von Nachwuchstalenten für die 
traditionellen Nordischen Disziplinen 
(Skilanglauf, Skispringen, Nordische 
Kombination), Biathlon, Bob und 
Rennrodeln sowie Sportschießen. 
Durch die Umgestaltung des Schulge-
bäudes und des Internates wurden die 
Voraussetzungen für den allgemeinen 
Schulbetrieb weiter verbessert. Die 
geplante Sanierung der Turnhalle, ein-
schließlich aller Kraft- und Lagerräume 
sowie eines Gymnastikraums verbes-
sert zukünftig auch die Bedingungen 
für den allgemeinen Sportbetrieb." 
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technologien, Wasser-
stoffsystemen und den ent-
sprechenden Infrastruktur-
einrichtungen voranbringen 
und aktiv den Technologie-
transfer über Modelle für 
den praktischen Einsatz an-
bieten. Mit diesem neuen 
Forschungsinstitut sollen In-
novationen aus der Region 
für die Region und weit dar-
über hinaus etabliert wer-
den. Durch die neuen Ent-
wicklungen auf dem Gebiet 
der Wasserstofftechnolo-
gien können neue Akteure 
gewonnen, Kräfte gebündelt 
und weitere Innovationen 
und Projekte realisiert wer-
den. Somit entstehen Sy-
nergien, die sowohl die in-
terkommunale Kooperatio-
nen --> G 1-10 als auch die 
Funktionen des Mittelzent-
rums Sonneberg --> G 1-10 
und -->  Z 2-2, IG-6 stärken 
und aufwerten. Zudem wer-
den positive Impulse für die 
wirtschaftliche Entwicklung 
dieses Raumes und damit 
für eine nachhaltige Erhal-
tung und Sicherung als at-
traktiver Wohn- und Le-
bensraum gesetzt.“  
 
 
  

















Abwägung der Anregungen aus dem Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungsverfahren 2019 zum Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen (Stand: 02/2026) 
 

Lfd. 
Nr. 

Dok-Nr. Anr.
Nr 

Plan-
satz 

Inhalt Empfehlung PLA 
Vorschlag Abwägung 

Empfehlung PLA 
Änderungen 

Entschei- 
dung PV 

 

Anlage 4 zum Beschluss der Planungsversammlung am 25.03.2026 (Beschluss-Nr. 04/444/2026) - Seite 7766 

9  197-
16.pdf 

112 G 3-46 Die Begründung zum Grundsatz der "Wis-
senschaftsstandorte Schmalkalden und Ei-
senach" soll präzisiert oder in Leitvorstel-
lung umgewandelt werden.  
 
Begründung  
Die Begründung ist sehr fachlicher Natur. 
Es soll mehr auf die Schaffung und Siche-
rung räumlicher und infrastruktureller Rah-
menbedingungen eingegangen werden. 

nicht entsprochen 
 
Nach Prüfung des Sachverhalts und auf 
Grundlage von Anregungen anderer Ein-
wender (174-6-2, 498-1-10 und 6-14-5) er-
folgt eine sachliche/inhaltliche Präzisie-
rung der Begründung. Dadurch wird die 
raumordnerische Entwicklungsnotwendig-
keit bezüglich Wissenschaft und For-
schung ausreichend begründet. Ein dar-
über hinaus gehendes Darstellungserfor-
dernis ist nicht erkennbar. 
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3.3.5 Kultur 
 

1  5-6.pdf 21 - Änderungsvorschlag/ Anregung:  
Die Notfallvorsorge für Kultureinrichtungen 
und die Gründung von Notfallverbänden 
soll thematisiert werden. Begründung: Not-
wendige Reaktion auf Schadensereignisse 
der Vergangenheit.  

nicht entsprochen 
 
Die Entwicklung bzw. Umsetzung fachspe-
zifischer bzw. fachrechtlicher Vorschriften 
obliegen dem jeweiligen Fachplanungsträ-
ger. So wurde u.a. die Notfallplanung auch 
in die „Handlungsempfehlungen zur Muse-
umsentwicklung“ (Thüringer Staatskanzlei, 
Museumsverband Thüringen) aufgenom-
men.  
Ein darüber hinaus gehendes raumordne-
risches Regelungserfordernis ist derzeit 
nicht erkennbar bzw. übersteigt die Rege-
lungskompetenz des Regionalplans (rah-
mensetzende Wirkung). 
  

 
  

 

2  5-6.pdf 22 - Änderungsvorschlag/Anregung:  
Die Stärkung der Akteure und die Gewin-
nung von Akteuren soll thematisiert wer-
den.  
 
Begründung:  
Es besteht steigender Koordinations- und 
Kommunikationsbedarf im Kulturbereich.  

nicht entsprochen 
 
Mit Plansatz G 3-47 wird auf die verstärkte 
Zusammenarbeit und Vernetzung zur Ge-
währleistung der Versorgung im Bereich 
Kultur abgezielt. Damit wird ein Rahmen 
für die Umsetzung auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen vorgegeben. Ein darüber 
hinaus gehendes raumordnerisches Rege-
lungserfordernis ist derzeit nicht erkenn-
bar. 
  

 
  

 

3  5-6.pdf 23 - Änderungsvorschlag/Anregung:  
Der Bereich „Kultur" soll auch als Standort-
faktor für den Zuzug junger Menschen be-
trachtet und bewertet werden.  

nicht entsprochen 
 
Im LEP TH 2025 ist zum Netz vielfältiger 
Kultureinrichtungen mit mindestens regio-
naler Bedeutung in 2.5.7 G ein raumordne-
risches Erfordernis festgelegt. Diese lan-
desplanerische Festlegung wird mit den 
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Plansätzen G 3-47 bis G 3-51 sach-
lich/räumlich ausgeformt. 
Für ein darüber hinausgehendes Rege-
lungserfordernis, welches auf eine ziel-
gruppenspezifische Differenzierung zent-
ralörtlicher Standortfunktionen abstellt, ist 
angesichts der rahmensetzenden Wirkung 
des Regionalplans nicht erkennbar.  
  

4  5-6.pdf 24 - Änderungsvorschlag/Anregung:  
Fragen und Lösungen der dauerhaften Fi-
nanzierungsmöglichkeiten sollen themati-
siert werden.  
 
Begründung:  
Die Sicherung der Finanzierung ist Grund-
lage für Erhalt und Entwicklung der Kultur-
landschaft und der kulturellen Angebote.  
  

nicht entsprochen 
 
Die Thematisierung von Haushalts-/Finan-
zangelegenheiten liegt außerhalb der Re-
gelungskompetenz des Regionalplans.  

 
  

 

5  15-4.pdf 25 - Ebenso wie die Erreichbarkeit ( ÖPNV) der 
Möglichkeiten in den höherrangigen Orten 
wie Eisenach oder Erfurt hat das Kulturan-
gebot vor Ort (3.3.5)eine wichtige Rolle 
inne. Gerade hier ist das Ehrenamt von Be-
deutung, das weiter gefördert und belohnt 
werden muss. Es bedarf einer besseren 
Verknüpfung zwischen den Veranstal-
tungsorten und den Akteuren. Ein wichti-
ger Punkt ist die Erhaltung der Museums-
landschaft. Hier ist eine bessere Vernet-
zung anzustreben. Um regional und über-
regional einen höheren Bekanntheitsgrad 
zu erreichen, müsste für die Region ein ge-
meinsames Marketing entwickelt und ge-
fördert werden. Das gilt ebenso für die Bib-
liotheken als Orte der Bildung. 

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten For-
derungen zu Plansätzen oder deren Be-
gründungen. 
 
Im LEP TH 2025 ist zum Netz vielfältiger 
Kultureinrichtungen mit mindestens regio-
naler Bedeutung in 2.5.7 G ein raumordne-
risches Erfordernis festgelegt. Diese lan-
desplanerische Festlegung wird mit den 
Plansätzen G 3-47 bis G 3-51 sach-
lich/räumlich ausgeformt. 
 
So wird mit G 3-47 auf die verstärkte Zu-
sammenarbeit und Vernetzung der Ange-
bote/Einrichtungen von Kunst und Kultur 
insgesamt und mit G 3-48 sowohl auf die 
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Im LEP TH 2025 sind dazu bereits entspre-
chende Aussagen bzw. Festlegungen ent-
halten: 
­ Leitvorstellung 2.5 – Nr. 12 und 
­ Grundsatz 2.5.7 (Kulturlandschaft, 

Kultur).  
Darauf wird im E-RP SWT 2018 auch unter 
der Überschrift 3.3.5 (Brückensatz) hinge-
wiesen.  
Mit den Plansätzen G 3-47 bis G 3-51 wer-
den diese landesplanerischen Aussagen 
bzw. Festlegungen sachlich/räumlich aus-
geformt. 
 
Das Zentrale-Orte-Konzept sichert die Ver-
sorgung mit öffentlichen Leistungen und 
Gütern unter Berücksichtigung einer ange-
messenen Erreichbarkeit. Für ein darüber 
hinaus gehendes Regelungserfordernis 
fehlt die entsprechende Ermächtigungs-
grundlage. 
Im Sinne seiner rahmensetzenden Funk-
tion ersetzt der Regionalplan kein Fach-
recht oder reguliert fachspezifische Vor-
schriften. Insofern übersteigt die Forde-
rung des Einwenders die Regelungskom-
petenz bzw. den Regelungszweck des Re-
gionalplans. 
  

8  5-6.pdf 20 G 3-47 Änderungsvorschlag/Anregung:  
Die angesprochene Vernetzung der Kultur-
einrichtungen auch auf regionaler Ebene 
erscheint aus der Sicht vieler Kulturschaf-
fender zielführender als das in der Begrün-
dung benannte Prinzip der dezentralen 
Konzentration.   

zur Kenntnis genommen 
 
Die Anregung enthält keine konkreten For-
derungen zu Plansätzen oder deren Be-
gründungen. 
 
Die „Einrichtungen der Kultur“ leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherung gleichwer-
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tiger Lebensverhältnisse in den Teilräu-
men Deutschlands (§ 1 Abs. 2 ROG) sowie 
zur Gewährleistung der Versorgung mit 
Dienstleistungen und Infrastrukturen der 
Daseinsvorsorge. Die soziale Infrastruktur 
ist vorrangig in Zentralen Orten zu bündeln 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG).  
 
Das Zentrale-Orte-Konzept sichert die Ver-
sorgung mit öffentlichen Leistungen und 
Gütern unter Berücksichtigung einer ange-
messenen Erreichbarkeit.  
Im Sinne seiner rahmensetzenden Funk-
tion ersetzt der Regionalplan kein Fach-
recht oder reguliert fachspezifische Vor-
schriften. Insofern übersteigt die Forde-
rung des Einwenders die Regelungskom-
petenz bzw. den Regelungszweck des Re-
gionalplans. 
Wie konkret die Umsetzung von Zusam-
menarbeit/Vernetzung als auch dezentra-
ler Konzentration auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen erfolgt, obliegt den jeweili-
gen Verantwortungsträgern. 
  

9  3-9.pdf 63 G 3-47 Der Grundsatz sollte stringenter formuliert 
werden.  
 
Begründung:  
Staatlich geförderte, hauptamtlich betrie-
bene Kultureinrichtungen wie Musikschu-
len, Theater, Orchester und Museen befin-
den sich in der Regel in den Thüringer 
Städten. Die Sicherung und Verbesserung 
einer kulturellen Grundversorgung ländli-
cher Räume insbesondere mit negativer 
Bevölkerungsprognose gelingt nicht durch 

nicht entsprochen 
 
Die „Einrichtungen der Kultur“ leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse in den Teilräu-
men Deutschlands (§ 1 Abs. 2 ROG) sowie 
zur Gewährleistung der Versorgung mit 
Dienstleistungen und Infrastrukturen der 
Daseinsvorsorge. Die soziale Infrastruktur 
ist vorrangig in Zentralen Orten zu bündeln 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG).  
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Damit wird ein Rahmen für die Umsetzung 
auf nachfolgenden Planungsebenen und 
für die jeweiligen Verantwortungsträger 
vorgegeben. Damit stellt er einen raumord-
nerischen Bewertungsmaßstab für die Be-
urteilung zukünftiger Vorhaben, die der 
Stärkung bedeutender Funktionen der so-
zialen Infrastruktur und des Tourismus die-
nen, dar. Für ein darüber hinaus gehendes 
Regelungserfordernis fehlt die entspre-
chende Ermächtigungsgrundlage. 
Zudem ersetzt der Regionalplan kein 
Fachrecht/keine Fachplanung oder regu-
liert fachspezifische Vorschriften (z.B. 
„Handlungsempfehlungen zur Museums-
entwicklung“ der Thüringer Staatskanzlei 
bzw. des Museumsverbandes Thüringen). 
Insofern übersteigt die Forderung des Ein-
wenders die Regelungskompetenz bzw. 
den Regelungszweck des Regionalplans. 
  

13  197-
16.pdf 

114 G 3-48 Die Grundsätze zu "Einrichtungen von 
Kunst und Kultur" sollen konkretisiert, ge-
strichen oder in eine Leitvorstellung umge-
wandelt werden.  
 
Begründung  
Die Verbesserung der kulturellen Lebens-
qualität ist sehr differenziert zu sehen und 
liegt außerhalb des Reglungsbereiches 
der Regionalplanung. Der Erhalt und die 
Entwicklung der Museumslandschaft, ... 
liegen außerhalb des Regelungsbereiches 
der Regionalplan. 

nicht entsprochen 
 
Die „Einrichtungen der Kultur“ (hier: Mu-
seen) leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in den Teilräumen Deutschlands (§ 1 
Abs. 2 ROG) sowie zur Gewährleistung der 
Versorgung mit Dienstleistungen und Infra-
strukturen der Daseinsvorsorge (§ 2 Abs. 2 
Nr. 3 ROG).  
 
Im LEP TH 2025 ist zum Netz vielfältiger 
Kultureinrichtungen mit mindestens regio-
naler Bedeutung in 2.5.7 G ein raumordne-
risches Erfordernis festgelegt.  
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Begründung  
Die Verbesserung der kulturellen Lebens-
qualität ist sehr differenziert zu sehen und 
liegt außerhalb des Reglungsbereiches 
der Regionalplanung. ..., die Sicherung der 
Spielstätten, ... liegen außerhalb des Re-
gelungsbereiches der Regionalplan. 

Beitrag zur Sicherung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in den Teilräumen 
Deutschlands (§ 1 Abs. 2 ROG) sowie zur 
Gewährleistung der Versorgung mit 
Dienstleistungen und Infrastrukturen der 
Daseinsvorsorge (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG).  
 
Im LEP TH 2025 ist zum Netz vielfältiger 
Kultureinrichtungen mit mindestens regio-
naler Bedeutung in 2.5.7 G ein raumordne-
risches Erfordernis festgelegt.  
 
Diese landesplanerische Festlegung wird 
mit Plansatz G 3-49 sachlich/räumlich aus-
geformt (rahmensetzende Wirkung). Zu-
dem tragen die Theater/ Spielstätten als 
überörtlich bedeutsame soziale Infrastruk-
tur auch zur Erfüllung der ober- bzw. mit-
telzentralen Funktionen der Zentralen Orte 
(Kultur- und Freizeitfunktion) bei (siehe 
LEP TH 2025, 2.2.5 Z und 2.2.6 G bzw. 
2.2.9 Z und 2.2.10 G). 
Damit zielt der Plansatz auf die beabsich-
tigte, regionalplanerische Intention für eine 
gesamträumlich und langfristig ausgerich-
tete nachhaltige Raumentwicklung ab. 
Eine Umwandlung des Plansatzes in eine 
Leitvorstellung bzw. eine Verlagerung in 
die Begründung kann somit nicht erfolgen. 
   

16  7-2.pdf 11 G 3-49 Das genannte Kurtheater ist in Comödien-
haus umbenannt worden. Es ist eine re-
daktionelle Korrektur erforderlich. 

entsprochen 
 
Die entsprechende Bezeichnung wird ak-
tualisiert (Richtigstellung). 

In der Begründung G 3-49 
wird im letzten Absatz die 
Bezeichnung „Kurtheater 
Bad Liebenstein“ geändert 
in „Comödienhaus Bad Lie-
benstein“. 
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Der Anregung kann nach Prüfung des 
Sachverhalts (Teilnahme am Bibliotheks-
verbund Thuebibnet) gefolgt werden. Es 
werden weitere Bibliotheksstandorte der 
Planungsregion Südwestthüringen im 
Sinne einer sachlich klarstellenden Ergän-
zung aufgenommen. 
  

lung der Bibliotheken (Thue-
bibnet) folgende Orte aufge-
nommen: 
„Sonneberg, Bad Salzun-
gen, Eisenach, Neuhaus am 
Rennweg“.  

19  253-1.pdf 39 G 3-51 Es wird empfohlen klare Nutzungsmöglich-
keiten für die Versorgung in der Fläche auf-
zuzeigen. Dabei sollten zeitgemäße, inno-
vative Lösungsansätze Berücksichtigung 
finden. 

nicht entsprochen 
 
Die „Einrichtungen der Kultur“ (hier: öffent-
liche Bibliotheken) leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in den Teilräumen 
Deutschlands (§ 1 Abs. 2 ROG) sowie zur 
Gewährleistung der Versorgung mit 
Dienstleistungen und Infrastrukturen der 
Daseinsvorsorge. Die soziale Infrastruktur 
ist vorrangig in Zentralen Orten zu bündeln 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG).  
 
Bereits mit dem LEP TH 2025 erfolgen lan-
desplanerische Aussagen bzw. Festlegun-
gen für den Bereich Kultur: 
­ 2.5, Leitvorstellungen, Nr. 5 und 12, 
­ 2.5.7 G sowie 
­ Zentrale Orte (2.2 Zentrale Orte, Leit-

vorstellungen und diverse 
Ziele/Grundsätze),  

die eine raumordnerische Bindungswir-
kung (Verbindlichkeit) entfalten. 
 
Plansatz G 3-51 formt diese landesplaneri-
schen Aussagen bzw. Festlegungen sach-
lich/räumlich unter Berücksichtigung des 
Zentrale-Orte-Konzepts, das auf die Ver-
sorgung mit öffentlichen Leistungen und 
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als überörtlich bedeutsame soziale Infra-
struktur auch zur Erfüllung der ober- bzw. 
mittelzentralen Funktionen der Zentralen 
Orte (Kultur- und Freizeitfunktion) bei 
(siehe LEP TH 2025, 2.2.5 Z und 2.2.6 G 
bzw. 2.2.9 Z und 2.2.10 G). 
Damit zielt der Plansatz auf die beabsich-
tigte, regionalplanerische Intention für eine 
gesamträumlich und langfristig ausgerich-
tete nachhaltige Raumentwicklung ab. 
Eine Umwandlung des Plansatzes in eine 
Leitvorstellung bzw. eine Verlagerung in 
die Begründung kann somit nicht erfolgen. 
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